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Grosser Gemeinderat 

 
 
 

Einladung zur Sitzung Nr. 195 
 

des Grossen Gemeinderates von Spiez 
 

Montag, 18. Juni 2007, 17.00 Uhr, 
 

im Gemeindesaal Lötschberg, Spiez 
 
 
Traktanden GR-/GPK-SprecherIn 
 
1. 138/07 Protokoll der Sitzung vom 23. April 2007 

 
2. 139/07 Verwaltungsbericht 2006   Alle/Bürki 

 
3. 140/07 Gemeinderechnung 2006  Frei/Brunner 

 
4. 141/07 Friedhof- und Bestattungsreglement inkl. Anhang I Zaugg/Müller 

 (Gebührentarif) 
 a) Totalrevision 
 b) Motion FDP-Fraktion (D. Lanz) betr. vernünftige Finanzierung  
     des Friedhof- und Bestattungswesens 
 

5. 142/07 Ausbau Sauberwasserkanalisation Allmendweg, Faulensee / Brenzikofer/Thöni 
 Verpflichtungskredit von Fr. 300'000.-- 
 

6. 143/07 AHV-Zweigstelle Region Spiez / Stellenschaffung Arnold/Hautle 
 

7. 144/07 Allgemeine Aufgabenüberprüfung Zaugg/Indermühle 
 - Verzicht auf Gratisabgabe von Velovignetten an Schulkinder 
 - Kürzung des jährlichen Beitrages an verkehrssichernde Mass- 
   nahmen 
 

8. 145/07 Informationen des Gemeindepräsidenten Arnold 
 

9. 146/07 Neue Einfache Anfragen 
 

10. 147/07 Behandlung parlamentarischer Vorstösse 
 
 - Postulat G. Schafroth (FS) betr. Gestaltung Bahnhof und See- Kocherhans 
   strasse 
 
 - Motion P. Müller (SVP) betr. Überprüfung Produktegruppe Erni 
   Kinder- und Jugendarbeit 
 
 - Motion FDP-Fraktion (D. Lanz) betr. Überprüfung und Standard- Arnold 
   anpassung Produktegruppe Verwaltungsführung 
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 - Motion FDP-Fraktion (F. Sennhauser) betr. Überprüfung Zaugg 
   Produktegruppe Gemeindepolizeiwesen 
 
 - Motion FDP-Fraktion (U. Gurtner) betr. Ausgabenüberprüfung Arnold 
   statt Steuererhöhung 
 
 - Motion SVP-Fraktion (Ch. Mühlematter) betr. Überprüfung der Arnold/von Känel 
   Produktegruppen Kultur, Politische Führung, Wirtschaft und 
   Tourismus, Sport 
 
 - Motion SP-Fraktion (U. Nyffenegger) betr. Leitbild für die  Arnold 
   Entwicklung der Gemeinde Spiez 
 
 - Motion B. Gradwell (EDU) betr. Schulwegsicherung bei der Bus- Zaugg 
   haltestelle Ghei (Abschreibung) 
  

11. 148/07 Neueingänge parlamentarischer Vorstösse 
 

 
 

   Der Präsident 
   des Grossen Gemeinderates von Spiez 

     
    Klaus Aegerter 
 
 

 
 

17.00 Uhr  Sitzungsbeginn  
19.00 Uhr  Imbiss (durch Ratsbüro organisiert) 
19.30 Uhr 2. Teil Sitzung 

 
 
 
Beilagen 
 
- Unterlagen zu Traktanden 2 - 10 
 
 
Geht als Einladung an 
 
- Mitglieder GR und GGR 
- Gemeindeschreiber 
- Protokollführer 
- Presse und Parteien 
 
 
 
Geht z.K. an 
 
- Hauswarte GZL 
- Restaurant Il Melograno (Bereitstellen von Mineralwasser) 
 
 
Spiez, 22. Mai 2007/az 
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Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 
 vom 14. Mai 2007 
 
 GGR-Nr. 139/07, 18. Juni 2007 
 _________________________ 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates  

 
 
betreffend 
 
 
Verwaltungsbericht 2006 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 40 f) der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
Der Verwaltungsbericht der Gemeinde Spiez betreffend das Jahr 2006 wird genehmigt. 
 
 
Spiez, 3. Mai2007/aro 
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Grosser Gemeinderat Spiez ANTRAG des Gemeinderates 
 vom 16. April 2007 
 
 GGR-Nr. 140/07, 18. Juni 2007 
 _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates  

 
 
betreffend 
 
 
Gemeinderechnung 2006 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 40 f) der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
Die Gemeinderechnungen des Jahres 2006 werden genehmigt. 
 
 
 
Spiez, 3. Mai 2007/aro 
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Grosser Gemeinderat Spiez ANTRAG des Gemeinderates 
 vom 16. April 2007 
 
 GGR-Nr. 141 a)/07, 18. Juni 2007 
 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates  

 
betreffend 
 
 
Friedhof- und Bestattungsreglement inkl. Anhang I (Gebühren-
tarif) / Totalrevision 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 31 c) und 39 c) der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
1. Das totalrevidierte Friedhof- und Bestattungsreglement inkl. Anhang I (Gebührentarif) 

wird genehmigt. 
 

2. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss Artikel 39 c) der 
Gemeindeordnung. 
 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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1. Ausgangslage 

 
Das Friedhof- und Bestattungsreglement stammt aus dem Jahre 1993. Der Anhang I (Ge-
bührentarif) mit einer massvollen Einführung von Bestattungsgebühren wurde von den 
Stimmberechtigten am 26. September 1993 abgelehnt. In den Legislaturzielen 2005 - 2008 
des Gemeinderates ist die Prüfung von massvollen Bestattungsgebühren aufgeführt. An-
lässlich der GGR-Sitzung vom 27. November 2006 hat die FDP-Fraktion (D. Lanz) eine Mo-
tion betreffend vernünftige Finanzierung des Friedhof- und Bestattungswesen eingereicht. 
Der Gemeinderat hat auf Antrag der Sicherheitskommission in der Zwischenzeit einen 
massvollen, praxistauglichen Gebührentarif ausgearbeitet.  

 
2. Friedhof- und Bestattungsreglement 

 
Das vorliegende, kurzgefasste Friedhof- und Bestattungsreglement umfasst insgesamt 23 
Artikel. Die meisten Artikel konnten vom bisherigen Reglement übernommen werden. Bei 
der Überarbeitung wurden ebenfalls die Reglemente der Stadt Thun und der Gemeinde 
Steffisburg konsultiert. Insbesondere Art. 16 (Gebührentarif) und 17 (Bestattungskosten Mit-
tellose) mussten neu umschrieben werden. Ebenfalls wurde der Artikel 2 betreffend Zustän-
digkeit angepasst, da das Friedhof- und Bestattungswesen bereits seit 2003 nach den NPM-
Grundsätzen geführt wird (Vergleiche neue und bisherige Version des Reglementes). 
 

3. Anhang I (Gebührentarif) 
 
Vergleiche mit den umliegenden Gemeinden ergaben, dass völlig verschiedene Gebühren-
modelle angewendet werden. Im Weiteren musste bei der Überprüfung des Gebührentarifs 
das Resultat der Volksabstimmung vom 26. September 1993 berücksichtigt werden. Mit 
2'139 (63 % Nein) : 1'265 Stimmen (37% Ja) haben damals die Stimmberechtigten das Reg-
lement mit moderatem Gebührentarif klar abgelehnt. Dies obwohl der Grosse Gemeinderat 
am 26. Oktober 1992 mit 32 zu 1 Stimmen der Revision des Reglements inkl. Gebührentarif 
zugestimmt hat. Gegen den überaus deutlichen Beschluss der Legislative wurde das Refe-
rendum mit insgesamt 697 Unterschriften ergriffen. 
 
Damaliger Referendumstext 
„Die vom GGR an der Sitzung vom 26. Oktober 1992 beschlossene Erhebung einer Gebühr 
für Erdbestattungen (Fr. 450.-- für erwachsene Einwohner bzw. Fr. 100.-- für Kinder bis 12 
Jahre) wird von vielen als stossend empfunden. Die vom Gemeinderat angeführten Ein-
nahmen von rund Fr. 30'000.-- pro Jahr (bei Steuereinträgen von ca. 25 Mio. Franken) – bei 
allem Respekt für Sparanstrengungen – für Mitbürger/innen, welche ihr Leben lang den Ver-
pflichtungen der Gemeinde gegenüber nachgekommen sind, ebenfalls unverständlich und 
keine Begründung.“  
 
Bei der Volksabstimmung stand eine zentrale Frage im Vordergrund: 
 
Sollen Gebühren für Erdbestattungen für Einwohner/innen erhoben werden (Fr. 450.-- für 
Erwachsene / Fr. 100.-- für Kinder bis 12 Jahre / Urnenbestattungen bleiben gebührenfrei) 
oder sind diese Kosten weiterhin von der Gemeinde zu tragen? 
 
Der neue Gebührentarif präsentiert sich wie folgt: 
 
4. Friedhof- und Bestattungsgebühren 

- Anmeldung und Organisation der Bestattung 
- Ausheben, Eindecken, Fertigstellen und Einteilen eines Grabes 
- Anteil an Friedhofgestaltung und allgemeinen Friedhofunterhalt 
- Grabaufhebung nach Ablauf der gesetzlichen Grabesruhe 
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 Einwohner  Auswärtige 
 

 a) Erdreihengrab (inkl. Kinder ab 12 Jahren) Fr. 800.--  Fr. 2'000.-- 
 b) Kindergrab (Kinder bis und mit 12 Jahren) Fr. 400.--  Fr. 1'000.-- 
 c) Urnengrab    Fr. 400.--  Fr. 1'000.-- 
 d) Urnenbeisetzung in ein bestehendes Grab Fr. 300.--  Fr.   750.-- 
 e) Gemeinschaftsgrab   Fr. 200.--  Fr.   500.-- 
     zusätzlich mit Inschrift (freiwillig)   Fr. 100.--  Fr.   100.-- 
 f) Gemeinschaftsgrab für Frühgeborene   Fr. 200.--  Fr.   500.-- 

 
2. Benützung der Aufbahrungshalle 

bis 3 Tage    pauschal Fr. 150.--  Fr.   450.-- 
jeder weitere Tag     Fr. 100.--  Fr.   100.-- 
 

3. Umbestattungen von Urnen innerhalb der Friedhofanlage 
a) in andere Grabstätte     Fr. 250.-- 

 b) ins Gemeinschaftsgrab (keine Inschrift möglich)  Fr. 150.-- 
 
4. Exhumierung / besondere Dienstleistungen Kosten nach effektivem Aufwand 

 
Die nun vorgeschlagenen, massvollen Gebühren für Einwohner sind im Gegensatz zu jenen 
für die Auswärtigen nicht kostendeckend. Mit dem neuen Tarif könnten folgende Aufwendun-
gen beglichen werden: 
 
Verrechnete Arbeitsstunden der Friedhofgärtner für: 
 - Ausheben, Eindecken, Fertigstellen und Einteilen eines Grabes sowie 
 - Grabaufhebung nach Ablauf der gesetzlichen Grabesruhe 
 
Konkret bedeutet dies aber auch, dass der Administrationsaufwand der Abteilung Sicherheit 
(Friedhof- und Bestattungsamt) sowie der Anteil an die Friedhofgestaltung und allgemeinen 
Friedhofunterhalt nach wie vor über Steuereinnahmen finanziert wird. 
 
Wenn der vorgeschlagene Gebührentarif per 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt werden kann, 
rechnet man aufgrund der geführten Statistiken der Friedhofverwaltung mit Mehreinnahmen 
von rund Fr. 50'000.--. 
 

 
4. Antrag 

 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, das totalrevidierte Friedhof- und 
Bestattungsreglement inkl. Anhang I (Gebührentarif) zu genehmigen.  

 
 
 
Spiez, 3. Mai 2007/az 
 
 
 
� � Bisheriges Friedhof- und Bestattungsreglement  
� � Neues Friedhof- und Bestattungsreglement 
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Motion FDP-Fraktion (D. Lanz) betreffend vernünftige Finanzierung des 
Friedhof- und Bestattungswesens 
 
Ausgangslage 
An der Sitzung vom 27. November 2006 wurde im GGR eine Motion eingereicht, die den Ge-
meinderat beauftragt, im Friedhof- und Bestattungswesen eine vernünftige Kostendeckung zu er-
reichen. Dabei müssten die Nettokosten von derzeit Fr. 500'000.-- pro Jahr unter Fr. 250'000.-- pro 
Jahr gesenkt werden. 
 
Vorgeschichte 
 
Einnahmen/Gebührentarif 
Der Grosse Gemeinderat hat am 26. Oktober 1992 mit 32:1 Stimmen der Totalrevision des Fried-
hof- und Bestattungsreglements mit der gleichzeitigen Einführung von moderaten Gebühren zuge-
stimmt. Gegen den deutlichen GGR-Beschluss wurde das Referendum ergriffen. An der Volksab-
stimmung vom 24. – 26. September 1993 haben bekanntlich die StimmbürgerInnen mit 2'139 (63 
% Nein) zu 1'265 (37 % Ja) Stimmen das Reglement mit dem Gebührentarif klar abgelehnt.  
 
Bericht 
Gemäss Legislaturziel Nr. 6.5 hat der Gemeinderat am 16. April 2007 auf Antrag der Sicherheits-
kommission die Einführung von „massvollen“ Bestattungsgebühren per 1. Januar 2008 beschlos-
sen und legt nun dem Grossen Gemeinderat für die Sitzung vom 18. Juni 2007 das Geschäft Nr. 
141a/07 zur Beschlussfassung vor. Wenn der GGR dem Antrag zustimmt und gegen den Be-
schluss der Legislative kein Referendum ergriffen wird, kann aufgrund der geführten Statistiken der 
Friedhofverwaltung ab 2008 mit Mehreinnahmen von rund Fr. 50'000.-- gerechnet werden. 
 
Zum Inhalt der Motion 
Die Sicherheitskommission wie der Gemeinderat stellen bei der Überschrift und im mittleren Teil 
des Motionstextes betreffend Erhöhung des Gebührenbedarfs (Kostendeckungsgrad) Widersprü-
che fest: 
 
·  Was heisst für den Motionär „vernünftige“ Finanzierung, bzw. „massvolle“ Gebühren? 
·  Was bedeutet „pietätvoll“ und „kostengünstig“ oder eventuell einen „unentgeltlichen Standard“ 

in der Praxis? 
 
Die zuständigen Behörden halten fest, dass der zweite Punkt heute klar geboten wird. Ge-mäss 
Motionär sollen „Zusatzwünsche“ wie Erdbestattungen verrechnet werden. Je nach Glaubensrich-
tung sind Erdbestattungen aber immer noch Standard.  
 
Die heutige Realität zeigt ein klares Bild und es wird diesbezüglich auf die beiliegende Statistik 
2003 – 2006 der Friedhofverwaltung verwiesen (Beilage 1). Die Beisetzungen in die Gemein-
schaftsgräber haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Soll nun diese Art von Beiset-
zungen gemäss Motionstext nach wie vor unentgeltlich angeboten werden? 
 

 
Fakten betreffend Aufwand im Friedhof- und Bestattungswesen 
 
� � Friedhofanlagen 

In der Gemeinde Spiez bestehen drei schlichte, gepflegte Friedhofanlagen (Faulensee, Einigen 
und Spiez). Im Weiteren wird in Spiez eine zentrale Aufbahrungshalle mit vier Kühlkatafalken 
betrieben. Unabhängig der Anzahl Bestattungen oder Beisetzungen müssen die Friedhofanla-
gen sowie die Aufbahrungshalle (Liegenschaftsunterhalt  
�  Strom, Wasser, Heizung, Reinigung usw.) unterhalten werden. 
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Erfahrungswerte zeigen, dass schon nur für die Aufrechterhaltung des Betriebes und Unterhal-
tes, bzw. Pflege inkl. Winterdienst der Anlagen (Grundauslastung) pro Jahr rund Fr. 300'000.-- 
aufgewendet werden muss. Beispielsweise unterhält der Friedhofgärtner auf dem Friedhof 
Spiez eine Gesamtfläche von 15'000 m2 (Gräberfelder, Gemeinschaftsgräber, Grünflächen, 
Sträucher, Bäume, Hecken, Randbepflanzungen, Wege, Muldenplatz, Kompostanlage). Ge-
mäss übergeordnetem Recht müssen unter anderem die Friedhofanlagen mit einer Einfriedung 
versehen werden. Die Thujahecke um die Friedhofanlage Spiez erstreckt sich auf knapp 600 
Laufmeter, welche jährlich einmal geschnitten werden muss. Dies ergibt eine Schnittfläche von 
rund 2'785 m2. 
 
Kosten könnten eingespart werden, wenn die Friedhofanlagen Faulensee und Einigen nach 
Ablauf der gesetzlichen Grabesruhe, also frühestens in 20 Jahren, vollständig aufgehoben 
würden und die Einwohnergemeinde nur noch ein Zentralfriedhof in Spiez zur Verfügung stel-
len würde. Heute wird mit attraktiv gestalteten Gemeinschaftsgräbern versucht, Aufwand und 
Platz zu sparen. Die Kosten von zurzeit knapp Fr. 100.-- für die (freiwillige) Anbringung einer 
Inschrift sollten den Angehörigen überwälzt werden. 

 
� � Friedhofgärtner / Aufwand Friedhofpersonal und Maschinen 

Seit Jahren besteht zwischen der Einwohnergemeinde Spiez und den Friedhofgärtnern ein 
Werkvertrag mit klarem Pflichtenheft (Beilage 2). 
 
Friedhof Spiez:  Heinz Locher, Gartenbau, Hondrich 
Friedhöfe Faulensee und Einigen: Christian Scheidegger, Gärtnerei, Spiez 

 
Die Friedhofgärtner sind gleichzeitig Totengräber und unterstehen direkt dem Polizeiinspektor. 
Sie führen für ihre Arbeitsstunden unter Angabe der Dienstleistung Rapporte, welche monatlich 
kontrolliert werden. Ihre Aufgaben sind gemäss Pflichtenheft vielschichtig und die Arbeiten sind 
nicht zu unterschätzen �  viele Kontakte, Konfrontation mit dem Tod, Begleitung der Trauerfa-
milien, Bereitstellung/Aufhebung von Gräbern. 
 
Folgende (moderate) Stundenlohnansätze gelten ab 1. Januar 2007:  
 
- Gärtnermeister/Betriebsinhaber:  Fr. 57.90 
- gelernter Gärtner:  Fr. 48.20 
- Friedhofpersonal (keine Gärtnerlehre) Fr. 42.40  
 
Diese konkurrenzfähigen Stundenlohnansätze des Friedhofpersonals werden seit 1993 jährlich 
lediglich der Teuerung angepasst. 
 
Die Gemeinde Spiez verfügt lediglich über ein älteres Raupen-Kleintransportfahrzeug. Die 
Friedhofgärtner tragen vollumfänglich das Fahrzeug- und Geräterisiko. Zwischen dem Fried-
hofverwalter und den –gärtnern ist betreffend Verrechnung der Maschinen- und Fahrzeugstun-
den eine spezielle Vereinbarung getroffen worden. Grundsatz: mindestens 
10 % unter den Empfehlungen des Schweiz. Gärtnermeisterverbandes. 
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Lohnkosten Abteilung Sicherheit (Konto 740.390.02; verrechneter Lohn) 
Seit 2003 wird das Friedhof- und Bestattungwesen nach den NPM-Grundsätzen geführt. Die 
Abteilung Sicherheit ist verantwortlich für: 
- das Bestattungsamt (Organisation, Administration inkl. Rechnungsstellung, Anordnung 
  der Bestattungen und Kontrolle); 
- Überwachung, Verwaltung, Friedhofplanung, Betrieb und Unterhalt der Friedhöfe.  

 
 Im 2006 ist der Produktegruppe Friedhof- und Bestattungswesen Fr. 30'000.-- intern ver- 

rechnet worden. Darin sind die Arbeitsleistungen des Polizeiinspektors/Friedhofverwalters 
(Stundenlohnansatz Fr. 100.--) und seinem Sekretär (Stundenlohnansatz Fr. 80.--) enthalten.
  

 
� � Gräberaufhebungen 

Bisher wurden die Gräberaufhebungen der laufenden Rechnung in den Budgetkonten Bestat-
tungs- und Friedhofarbeiten, Materialmiete, Verbrauchsmaterial und Allgemeiner Verwaltungs-
aufwand belastet. In diesem Jahr werden gemäss Friedhofplanung des Polizeiinspektors vom 
30. November 2005 beinahe 100 Erdreihengräber in Spiez und Einigen aufgehoben. Aufhe-
bungen bedürfen einer subtilen Arbeits- und Vorgangsweise und der Friedhofgärtner kann 
nicht einfach mit dem Bagger auffahren. Es ist keine all-tägliche Arbeit und die Friedhofgärtner 
müssen zeitweilig unter widrigen Bedingungen (Bodenbeschaffenheit/Stadium der Verwesung) 
die Aufhebungen vornehmen. Da nicht alle Jahre gleich viele Gräber aufgehoben werden, kann 
es im Budget mit den Vorjahreszahlen grössere Differenzen geben. 

 
� � Übernahme Bestattungskosten von Mittellosen 

Seit 1. Januar 2002 können Bestattungskosten nicht mehr durch Leistungen der Sozial-hilfe fi-
nanziert und dem Lastenausgleich zugeführt werden. Gemäss Artikel 10 Absatz 2 des Kant. 
Dekrets betreffend das Begräbniswesen vom 25. November 1876 fallen alle entsprechenden 
Kosten demzufolge der Produktegruppe Friedhof- und Bestattungs-wesen zur Last (Beilage 3). 
Auch in diesem Bereich ist leider die Tendenz spürbar steigend. Im 2006 mussten insgesamt 
Kosten von Fr. 14'223.80 übernommen werden. Im ersten Quartal 2007 sind beim Polizeiin-
spektor bereits wieder drei Gesuche eingereicht worden. 
 

Schlussbemerkungen 
Die Friedhofanlagen stellen öffentliche, allgemein zugängliche Anlagen dar, welche mit dem An-
spruch der Bevölkerung verbunden sind, einen „Ort der letzten Ruhestätten“ zu haben (Orte des 
Gedenkens, bzw. Besinnens). Aufgrund der positiven Bürgerreaktionen halten die Sicherheits-
kommission und der Gemeinderat am heutigen, kostengünstigen Unterhaltsstand-ard der Fried-
hofanlagen inkl. Aufbahrungshalle fest und sind gleichzeitig bestrebt, dass der Kostenaufwand in 
den nächsten Jahren nicht oder nur unwesentlich höher ausfallen wird. Die in der Motion zwingend 
verlangte Halbierung der Nettokosten im Friedhof- und Bestattungswesen ist aufgrund der gege-
benen Umstände nicht umsetzbar, bzw. nicht realistisch. 
 
 
 



 

i:\ggr\a-daten\ggr-pdf\ggr-18062007.doc Seite 11 von 43 

 

Antrag  
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Motion nicht zu überweisen.  
 
 
Spiez, 15. Mai 2007/az 
 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Vizepräsident  Der Sekretär 
 
 
 
K. Brenzikofer  K. Sigrist 
 
 
- Statistik der Friedhofverwaltung (Beilage 1) 
- Pflichtenheft für die Friedhofgärtner (Beilage 2) 
- Information betreffend Bestattungskosten von Mittellosen (Beilage 3) 
- Motionstext 
 
 
 
Geht an 
� � Mitglieder GR und GGR 
� � Presse und Parteien 
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Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 
 vom 16. April 2007 
 
 GGR-Nr. 142/07, 18. Juni 2007 
  ______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates 
 
 
betreffend 
 
 
Ausbau Sauberwasserkanalisation Allmendweg, Faulensee / Ver-
pflichtungskredit von Fr. 300'000.--  
 
 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 40.1 a) der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l  i e s s t  :  
 
 
1. Dem Projekt Ausbau Sauberwasserkanalisation Allmendweg, Faulensee wird zugestimmt. 

 
2. Hierfür wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 300'000.-- zulasten der Investitionsrechnung (Spe-

zialfinanzierung Abwasserbeseitigung) bewilligt. 
 

3. Die Abrechnung über diesen Kredit ist nach Beendigung der Arbeiten über die Geschäftsprü-
fungskommission dem Grossen Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. 
 

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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1. Ausgangslage 
 

Oberhalb der Bahnlinie und der Autostrasse A8 in Faulensee befindet sich das Gebiet mit Flur-
namen „Zweimöser.“ Die Flurbezeichnung weist auf die vorhandene Feuchtigkeit hin. Ein 
Grossteil dieses Gebietes ist von Alters her bis an die Krattigstrasse hinauf mittels „Steinacken“ 
(alte Form von Drainageleitungen) und Flurleitungen drainiert. Der Allmendweg wurde beim Bau 
der Autostrasse im Abschnitt Allmendweg 36-44 ausgebaut. Auf dem Abschnitt Allmendweg 36 
bis zur Eisenbahnunterführung wurde damals die bestehende Sauberwasserleitung belassen. 
Die bestehende Leitung ist jedoch viel zu klein und ist nicht in der Lage, bei einem Gewitter o-
der Dauerregen das anfallende Wasser abzuleiten. In solchen Situationen strömt das Wasser 
jeweils bei der Eisenbahnunterführung mit einer 1 m hohen Fontäne aus dem Schachtdeckel 
und ergiesst sich als Bach den Allmendweg hinunter, zweigt dann am tiefsten Punkt ins Dorf-
gässli ab und findet dort jeweils seinen Weg durch bewohnte Liegenschaften (Wohnzimmer). 

 
 

2. Projekt 
 

Die zu klein dimensionierten Leitungsabschnitte werden durch neue, grössere Sauberwasserlei-
tungen ergänzt. Das zusätzlich weitergeleitete Wasser wird durch die bestehende „Ribigraben“-
Leitung direkt in den See abgeleitet, um den Dorfbach im Bereich Tenne/Seeauslauf nicht zu-
sätzlich zu belasten. 
 
 

3. Kostenvoranschlag 
 

Tiefbauarbeiten Fr. 245'000.00 
Nebenkosten, Geometer, etc. Fr.  1'500.00 
Ingenieurhonorar, Offerte Kissling+Zbinden Fr. 37'000.00 
Unvorhergesehenes / Rundung. ca. 6 % Fr. 16'500.00 

TOTAL Kostenvoranschlag, exkl. 7.6% MWSt Fr. 300'000.00 
 
 

Kredit vom GGR zu beschliessen  Fr.  300'000.00 
  

 
An das Projekt werden von Bund und Kanton keine Subventionen ausgerichtet. 
 
 

4. Zeitplan 
 
Mit den Bauarbeiten soll im Sommer 2007 angefangen werden, damit die Arbeiten vor den 
Spätsommer-Gewittern abgeschlossen werden können. 
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5. Antrag 

 
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, das vorliegende Projekt zu genehmigen und den er-
forderlichen Verpflichtungskredit von Fr. 300'000.00 zu bewilligen.  
 
 
 

 
 
- Übersichtsplan 
- Detaillierte Unterlagen können bei der Gemeindeschreiberei eingesehen werden 
 
 
 
 
 
Spiez, 3. Mai 2007/aro 
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Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 
 vom 2. April 2007 
 
 GGR-Nr. 143/07, 18. Juni 2007 
 _____________________________ 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates  
 
 
betreffend 
 
 
AHV-Zweigstelle Region Spiez / Stellenschaffung 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 40 Abs. 1 k) der Gemeindeordnung 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
1. Für die AHV-Zweigstelle Region Spiez wird eine zusätzliche Verwaltungsstelle mit 

50 Stellenprozenten geschaffen.  
 
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.  
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1. Ausgangslage 
 

Die Sozialversicherungen der Schweiz, allen voran die AHV, werden laufend an die wirtschaft-
liche und demografische Entwicklung angepasst. Es ist absehbar, dass die Zunahme der 
Klientel nicht abgeschlossen ist. Die Vollzugsorgane haben sich dieser Entwicklung laufend 
anzupassen. Die Materie wird komplexer. Durch die zunehmende Überalterung und der damit 
verbundenen administrativen Überforderung von einem grossen Teil der Klientel ist der Zeit-
aufwand für umfangreiche und individuelle Beratungen markant in die Höhe gestiegen. Dies 
stellt sehr hohe Anforderungen und Effizienz an die mit der Durchführung betrauten Funktionä-
re auf sämtlichen Stufen.  
 
Eine Stellenbewertung durch die Bernischen AHV-Zweigstellenleiterinnen- und Leiter in Zu-
sammenarbeit mit der Ausgleichskasse des Kantons Bern unter der Oberaufsicht des Amtes 
für Gemeinden und Raumordnung erfolgte letztmals im Jahre 2002. In der Zwischenzeit haben 
sich die Verhältnisse stark verändert. Eine aktuelle Bestandesaufnahme zeigt im Vergleich zur 
damaligen Situation eine markante Zunahme der Kundenbestände und der damit verbunde-
nen Bewirtschaftung. 
 
Die Spital-Thun-Simmental AG hat als Grosskunde der AHV-Zweigstelle ab 2007 weiter ex-
pandiert. Neu ist die AHV-Zweigstelle auch für die Spital Saanen AG zuständig. Damit erledigt 
man in diesem Paket bereits für vier Spitäler alle administrativen Arbeiten in der I. Säule. Sol-
che Grosskunden wirken sich direkt auf das Arbeitsvolumen aus. Im 2006 hatte man hier allei-
ne in der Mutterschaftsversicherung über 240 Anträge zu bearbeiten. Die Tendenz ist steigend 
Die Mengenausweitung im Bereich Ergänzungsleistungen ist enorm. In den letzten fünf Jahren 
haben sich die zu bearbeitenden Dossier um 574 Einheiten oder 55 % erhöht. Hier hat der 
Kanton einen grossen Anteil der „Knochenarbeit“ an die Zweigstellen delegiert. Ein Ende ist 
nicht absehbar.  
 
Infrastruktur 
Zusätzliche infrastrukturelle Aufwendungen sind nicht vorgesehen. Die beantragte 50%-Stelle 
wird den Arbeitsplatz mit der bisherigen 50%-Mitarbeiterin teilen.  
 
Bemerkungen 
Mit dieser Stellenerweiterung ist die AHV-Zweigstelle Region Spiez weiterhin in der Lage, ihre 
vor allem bei Betagten, Behinderten, wirtschaftlich schwächeren Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern sowie Familien geschätzten Dienstleistungen uneingeschränkt zu erbringen.  
 
Das Einführungsgesetz zum AHV-Gesetz regelt in Art. 8 die Verantwortlichkeit des Trägers 
(Gemeinden). Dieser ist für die Besetzung und Führung der Zweigstelle verantwortlich. Nach 
Art. 10 ist das Personal beim Träger angestellt. Sämtliche Kosten gehen zu Lasten des Trä-
gers. Anderseits erhalten die Träger jährlich vom Kanton einen Beitrag an ihre Verwaltungs-
kosten. Die zu erbringende Mehrleistung wird sich wiederum auf diesen Beitrag niederschla-
gen. Die Auszahlung erfolgt jeweils nachschüssig gestützt auf den Geschäftsabschluss, wes-
halb heute frankenmässig keine präzisen Angaben gemacht werden können. Die Höhe der 
Rückvergütung regelt der Regierungsrat. Verordnung und Weisungen des Kantons schreiben 
vor, dass der Träger einer Zweigstelle u.a. für genügend ausgebildetes Personal zu sorgen 
hat.  
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2. Neuer Kostenverteiler zwischen den Gemeinden Spiez-Wimmis-Reutigen 
 

Seit 2002 gehen die Vertragsparteien von folgenden Stellenprozenten aus: 
 
·  Spiez 258 %, Wimmis 44 % und Reutigen 18 %, Total 320 % 
 
Im Zusammenhang mit der Neuüberprüfung der Kundenbestände und der damit verbundenen 
Bewirtschaftung wurden ebenfalls die Bestände separat erhoben. Damit ergibt sich ab 2007 
folgendes Bild: 

 
Spiez 
Bestandeseinheiten (Dossier/Kundenbestand) 
2002 Total 3992 2007 Total 4553 + 561 oder 14,05 % Zuwachs 
 
Arbeitseinheiten (Bewirtschaftung) 
AHV/IV 
2002 Total 7093 2007  Total 9625 + 2532 oder 35,70 % Mehraufwand 
EL  
2002 Total 1283 2007 Total 1612 + 329 oder 25,64 % Mehraufwand 
 
 
Wimmis 
Bestandeseinheiten (Dossier/Kundenbestand) 
2002 Total 510 2007 Total 711 + 201 oder 39,41 % Zuwachs 
 
Arbeitseinheiten (Bewirtschaftung) 
AHV/IV 
2002 Total 31 2007  Total  50 +   19 oder 61,29 % Mehraufwand 
EL  
2002 Total 62 2007 Total 177 + 115 oder 185,48 % Mehraufwand 
 
 
Reutigen 
Bestandeseinheiten (Dossier/Kundenbestand) 
2002 Total 247 2007 Total 307 +   60 oder 24,29 % Zuwachs 

 
Arbeitseinheiten (Bewirtschaftung) 
AHV/IV 
2002 Total 98 2007  Total 136 +   38 oder 38,78 % Mehraufwand 
EL 
2002 Total 15 2007 Total  21 +     6 oder 40,00 % Mehraufwand 

 
 
Unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ergibt sich folgende neue Situation 
in Stellenprozenten: 
 
 neu bisher Zunahme 
Gemeinde Spiez 302 % 258 % 44 % 
Gemeinde Wimmis 48 % 44 % 4 % 
Gemeinde Reutigen   20 % 18 % 2 % 
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Die Vergleichs- und Hochrechnung stützt sich auf die 2002 berechneten Werte. Das Resultat bes-
tätigt in allen Teilen die in einem längeren Zeitraum gemachten Feststellungen. Eine den heutigen 
Verhältnissen angepasste Aufstockung ist nötig. 
 
Die Gemeinden Wimmis und Reutigen wurden bereits schriftlich über die vorgesehenen höheren 
Stellenprozentwerte in ihren Gemeinden sowie der daraus resultierenden künftigen höheren Kos-
tenbeteiligung orientiert.  
 
 
3. Antrag 
 
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, für die AHV-Zweigstelle Region Spiez eine zusätzliche 
Verwaltungsstelle mit einem Beschäftigungsgrad von 50 Stellenprozenten zu bewilligen.  
 
 
Spiez, 3. Mai 2007/aro 
 



 

i:\ggr\a-daten\ggr-pdf\ggr-18062007.doc Seite 19 von 43 

 

 
 
 
Grosser Gemeinderat Spiez ANTRAG des Gemeinderates 
 vom 22. Januar 2007 
 
 GGR-Nr. 144/07, 18. Juni 2007 
 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates  

 
 
betreffend 
 
 
Allgemeine Aufgabenüberprüfung 
- Verzicht auf Gratisabgabe von Velovignetten an Schulkinder 
- Kürzung des jährlichen Beitrages an verkehrssichernde  
  Massnahmen 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 31 und 39 der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
1. Auf die Gratisabgabe von Velovignetten an Schulkinder wird ab 2008 verzichtet. 

 
2. Der jährliche Beitrag an verkehrssichernde Massnahmen wird ab 2008 von Fr. 

60'000.-- auf Fr. 50'000.-- gekürzt.  
 

3. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss Artikel 39 der Ge-
meindeordnung. 
 

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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1. Ausgangslage 

 
Am 27. Oktober 1986 hat der Grosse Gemeinderat eine Motion von Hanspeter Zurbrügg ü-
berwiesen, welche versuchsweise eine kostenlose Abgabe der Veloschilder bzw. -vignetten 
ab 1987 bezweckte. Ein Jahr später wurde eine weitere Motion von Hanspeter Zurbrügg als 
Fortsetzung für 1988 überwiesen. Für die Jahre 1989 und 1990 wurde die Gratisabgabe der 
Velovignetten durch den Grossen Gemeinderat jeweils im Rahmen des Gemeindevoran-
schlages weiterhin ermöglicht.  
 
Anlässlich der GGR-Sitzung vom 29. Oktober 1990 hatte das Gemeindeparlament zu ent-
scheiden, ob die Gratisabgabe als jährlich wiederkehrende Leistung definitiv in den Gemein-
devoranschlag aufzunehmen sei. Die Einführung wurde jedoch mit Stichentscheid des Vor-
sitzenden abgelehnt.  
 
Am 11. Januar 1991 hat die Junge Liste eine Gemeindeinitiative zur Gratisabgabe der Velo-
vignetten mit 1502 gültigen Unterschriften eingereicht. Der Gemeinderat und der GGR haben 
beschlossen, die Entscheidung gemäss dem Wortlaut der Initiative den Stimmberechtigten 
zu unterbreiten.  
 
Anlässlich der Volksabstimmung vom 2. Juni 1991 wurde die Gratisabgabe der Velovignet-
ten mit 1’718 Ja : 1’017 Nein angenommen. 
 
Am 28. Juni 1999 hat Elisabeth Glaus den Gemeinderat mittels einer Einfachen Anfrage um 
Antwort gebeten, ob die VelofahrerInnen nicht effizienter gefördert oder unterstützt werden 
könnten, als mit einer Gratisabgabe der Velovignetten. Der Gemeinderat hat in seiner Ant-
wort vom 30. August 1999 ausgeführt, dass eine Gratisabgabe der Vignetten heute kaum 
mehr dazu beitrage, einen Umstieg auf das Fahrrad zu bewirken. Aus diesem Grund wurde 
die Polizei- und Verkehrskommission beauftragt, die Sachlage zu prüfen und dem Gemein-
derat zu gegebener Zeit einen entsprechenden Antrag zu unterbreiten.  
 
Am 28. Februar 2000 hat der Gemeinderat dem GGR die Abschaffung der Gratisabgabe der 
Velovignetten beantragt. Mit 17 : 14 Stimmen hat der Grosse Gemeinderat das Geschäft zu-
rückgewiesen und den Gemeinderat beauftragt, die Vorlage zu überarbeiten und neu vorzu-
legen. Gestützt auf diesen Beschluss hat der Gemeinderat die Polizei- und Verkehrskom-
mission beauftragt, das Geschäft nochmals zu prüfen. 
 
Anlässlich der GGR-Sitzung vom 26. Juni 2000 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
� � Die Gratisabgabe der Velovignetten wird per 31. Dezember 2000 grundsätzlich 

abgeschafft. 
 

� � Alle in der Gemeinde Spiez wohnhaften Schülerinnen und Schüler (Volksschule) erhal-
ten jährlich weiterhin 1 Gratisvelovignette. Die Abgabe der Vignetten erfolgt durch die 
Schulleitung in Zusammenarbeit mit dem Polizeiinspektorat. 
 

� � Das Budgetkonto 620.314.05 „Verkehrssichernde Massnahmen“ wird bis auf Weiteres 
auf jährlich Fr. 60’000.-- aufgestockt. 
 

 
2. Allgemeine Aufgabenüberprüfung 

 
Gestützt auf die Budgetdebatte des Grossen Gemeinderates vom 27. November 2006 und 
dem damit verbundenen engen finanziellen Spielraum der Gemeinde hat der Gemeinderat 
eine allgemeine Aufgabenüberprüfung bei sämtlichen Verwaltungsabteilungen durchge-
führt. Die in der Kompetenz des Gemeinderates liegenden Geschäfte wurden eingehend 
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behandelt und die Beschlüsse teilweise per sofort oder auf das Jahr 2008 gefasst. Eben-
falls überprüft wurden die Gebühren. Das teilrevidierte Gebührenreglement wird dem Gros-
sen Gemeinderat voraussichtlich auf die Sitzung vom 26. November 2007 unterbreitet und 
per 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt. In die Kompetenz des Grossen Gemeinderates fallen 
die beiden Aufgaben 
- Verzicht auf die Gratisabgabe von Velovignetten an Schulkinder 
- Kürzung des jährlichen Beitrages an verkehrssichernde Massnahmen 
 
 

3. Verzicht auf die Gratisabgabe von Velovignetten an Schulkinder 
 
Der Gemeinderat hat bei der Aufgabenüberprüfung die freiwillig zu leistenden Aufgaben 
überprüft. Die Gratisabgabe von Velovignetten an Schulkinder ist eine freiwillige Leistung 
der Gemeinde. Die Velovignette kostet heute zwischen Fr. 4.-- bis Fr. 6.-- pro Fahrrad. Für 
den einzelnen Bürger erscheinen diese Kosten im Vergleich zur Anschaffung eines Fahrra-
des als relativ gering. Die Gemeinde kostet die Gratisabgabe von Velovignetten an Schul-
kinder jedoch rund Fr. 8'000.-- pro Jahr. Das vermehrte Fahrradfahren wird durch die Gra-
tisabgabe von Velovignetten an Schulkinder nicht gefördert. 
 
 

4. Kürzung des jährlichen Beitrages an verkehrssichernde Massnahmen 
 
Gestützt auf den GGR-Beschluss vom 26. Juni 2000 wurde das Budgetkonto „Verkehrssi-
chernde Massnahmen“ auf jährlich Fr. 60'000.-- aufgestockt. In den letzten Jahren wurden 
verschiedene verkehrssichernde Massnahmen umgesetzt. Vor allem im Bereich der Schul-
wege konnten die gefährlichsten Stellen entschärft werden. Die Umsetzung der Tempo           
30-Zonen wird in diesem Jahr abgeschlossen. Es kann deshalb davon ausgegangen wer-
den, dass in den nächsten Jahren weniger finanzielle Mittel für verkehrssichernde Mass-
nahmen in diesem Bereich benötigt werden. In den letzten Jahren betrugen die Aufwen-
dungen für verkehrssichernde Massnahmen: 
 
2002 Fr. 63'246.50 
2003 Fr. 61'332.25 
2004 Fr. 61'847.20 
2005 Fr. 55'150.10 
2006 Fr. 61'787.45 
 
Folgende grössere Massnahmen wurden in den letzten Jahren realisiert: 
 
- Einführung Tempo 30-Zonen in Spiez, Einigen und Spiezwiler (2007: Faulensee) 
- Mittelinseln (Querungshilfen) beim Schulhaus Hondrich. 
- Bauliche Anpassungen im Einmündungsbereich Oberland-/Bürgstrasse 
- Bauliche Anpassungen im Einmündungsbereich Rosenweg/Gwattstutz 
- Begehbarkeit Fussweg Breitenweg zum Räumli 
- Begehbarkeit Fusswegverbindung zwischen Mühlegässli und Bubenbergstrasse 
- Fusswegverbindung entlang Faulenbachweg zwischen Studweidstrasse und Breitenweg 
- Trottoirverbindung Parkstrasse – Höheweg 
- Radstreifenmarkierung bergwärts auf der Hondrichstrasse ab Fluh bis Hondrich 
- Verschiedene Längsgehwegmarkierungen im ganzen Gemeindegebiet 
- Absenken von Trottoirkanten bei Fussgängerstreifen (Legislaturziel Nr. 6.8 
  des Gemeinderates) 
 
Der Gemeinderat beantragt deshalb das Budgetkonto „Verkehrssichernde Massnahmen“ 
ab 2008 um Fr. 10'000.-- auf Fr. 50'000.-- zu kürzen. Allfällig grössere Projekte müssten 
auch inskünftig zu Lasten der Investitionsrechnung finanziert werden.  
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5. Fakultatives Referendum  

 
Da es sich beim seinerzeitigen Beschluss für eine Gratisabgabe der Velovignetten um eine 
Volksinitiative handelte, ist der Gemeinderat der Ansicht, dass die Volksrechte mit der Un-
terstellung dieses Beschlusses unter das fakultative Referendum gewahrt sind.  

 
 
6. Antrag 

 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, auf die Gratisabgabe von Velovig-
netten an Schulkinder ab 2008 zu verzichten und den jährlichen Beitrag an verkehrssi-
chernde Massnahmen um Fr. 10'000.-- zu kürzen. 

 
 
Spiez, 7. Mai 2007/az 
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Postulat G. Schafroth betreffend freundlichere Gestaltung Umgebung Bahnhof und 
Seestrasse 
 
 
An der GGR-Sitzung vom 26. Februar 2007 hat Herr Gerhard Schafroth ein Postulat betreffend die 
freundlichere Gestaltung der Umgebung Bahnhof und Seestrasse eingereicht. Mit dem Postulat 
wird der Gemeinderat aufgefordert, Möglichkeiten einer besseren Gestaltung der Umgebung der 
Bahnhofstrasse zu suchen, vor allem im Gebiet Bahnhof – Spiez Tourismus. 
 
Was bisher geschah 
Mit Brief vom 30. Januar 2006 beantragte der Vorstand von SPIEZaktiv dem Gemeinderat, eine 
Reihe von zusätzlichen Sitzgelegenheiten in Spiez aufzustellen. Die durch den Verein vorgeschla-
genen Standorte wurden durch die Bauverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Werkhof, die Bau- 
sowie die Umwelt- und Planungskommission geprüft. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 
20. März 2006 folgende Sitzgelegenheiten beschlossen: 
- Aussichtsplattform vis-à-vis Tourismuszentrum (bei den Bäumen) 
- Kronenplatz Bereich Fahnenstangen 
- Kronenplatz neben Dennertreppe („Plätzli“) 
- Regezparkplatz Bushaltestelle 
- Oberhalb Nähmaschinen Iseli (beim Hydrant / Veloabstellplatz) 
 
In der Zwischenzeit wurden Sitzbänke auf der Aussichtsplattform beim Bahnhof realisiert. Über die 
weiteren Standorte werden noch Verhandlungen mit den Grundeigentümern geführt. 
 
Die Pflege des öffentlichen Raumes ist eine Daueraufgabe des Werkhofes. Dadurch werden bei 
jedem Umbau auch Verbesserungsmöglichkeiten wahrgenommen. 
 
 
Beurteilung der Kommission 
Die Kommission erkennt den Bedarf an Sitzgelegenheiten im Zentrum von Spiez. Die Gemeinde 
bemüht sich, die durch den Gemeinderat beschlossenen Sitzbänke laufend zu realisieren. Auf den 
Sommer 2007 soll auch ein Fussgängerleitsystem aufgestellt werden. Im Weiteren ist und bleibt 
die Pflege des öffentlichen Raumes ein Dauerthema. Aus diesem Grund sieht die Kommission von 
weiteren Massnahmen ab und beantragt, das Postulat nicht zu überweisen. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat das Postulat nicht zu überweisen.  
 
19. April 2007/aro 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
 
F. Arnold K. Sigrist 
 
 
Geht an: 
- Mitglieder Gemeinderat und GGR 
- Presse und Parteien 
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Motion P. Müller (SVP) betr. Überprüfung Produktegruppe Kinder- und 
Jugendarbeit Spiez 
 
Am 26. Februar 2007 wurde im GGR eine Motion eingereicht, die den Gemeinderat beauftragt die Produk-
tegruppe „Kinder- und Jugendarbeit Spiez“ zu überprüfen und beim Voranschlag 2008 Budgetkürzungen 
gegenüber 2007 vorzunehmen.  
Es sind Sparmöglichkeiten zu prüfen und die Indikatoren und Standards so anzupassen, dass der aufsu-
chenden Jugendarbeit höhere Priorität zukommt als den Treffs und Begegnungsorten und der Information. 
Es ist zu prüfen, ob der Treffpunkt TIUB im Büro der KJAS sinnvoll und nötig ist. 
 
Einleitung: 
Vorgaben der GEF: 
Der Kanton Bern hat durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) die Steuerungskriterien der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit erarbeitet. Diese Auflagen müssen erfüllt werden, damit eine Ermächtigung an 
die Gemeinde ausgestellt wird. Es sind dies der Bedarfsnachweis, die fachliche Leitung, Mindeststellenpro-
zente, Obergrenze kantonaler Kostenbeitrag, Eigenfinanzierung der Gemeinde, Schwergewicht Personal-
kosten, Wirkungsorientierung. Die GEF hat am 10.10.2005 der Einwohnergemeinde Spiez die Ermächtigung 
zur Bereitstellung eines Angebots der offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Jahre 2006 – 2009 erteilt. 
Auch wurden die zu erbringenden Dienstleistungen umschrieben. Dabei ist für die GEF eine aktive Freizeit-
gestaltung von Kindern und Jugendlichen als Ausgangspunkt für vielfältiges und soziales Lernen wichtig. 
Zudem müssen sich die Angebote an übergeordnete kinder- und jugendrelevanten Themen orientieren. Un-
tenstehend sind die Definitionen der zu erbringenden Dienstleistungen aufgeführt: 
 
Animation zur aktiven Freizeitgestaltung 

·  Unterstützung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Anliegen und I-
nitiativen 

·  Durchführung von Freizeitanlässen und –projekten unter Mitwirkung der Jugendlichen 
·  Bereitstellen von Ressourcen zur Ermöglichung von Freizeitaktivitäten 
·  Durchführen von Präventionsanlässen 
·  Durchführen von Projekten zu kinder- und jugendspezifischen Themen 
·  Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Betroffenen in Mitwirkungsprozessen 

auf der politischen Ebene oder der Gestaltung des Lebensraums 
·  Motivieren von Kindern und Jugendlichen zur Mitwirkung 
·  Durchführen geschlechtsspezifischer Projekte 
·  Begleitung von Einzelnen und Gruppen sowie Intervention in Konfliktsituationen (z.B. Sucht- und 

Gewaltprävention) 
Information/Beratung 

·  Information von Kindern und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen über kinder- und jugendre-
levante Fragen 

·  Beratung von Kindern und Jugendlichen unter Miteinbezug betroffener Bezugspersonen und Institu-
tionen 

·  Vermittlung von Kindern und Jugendlichen an weiterführende professionelle Institutionen 
·  Durchführen von Infoveranstaltungen und Kursen für Kinder, Jugendliche und Bezugspersonen 

Entwicklung/Fachberatung 
·  Öffentlichkeitsarbeit/Sensibilisierung 
·  Kommunale und regionale Vernetzung und Koordination mit Behörden und anderen Institutionen 
·  Beratung und Unterstützung von Behörden und Institutionen in kinder- und jugendspezifischen Fra-

gen 
·  Unterstützung von Behörden und Institutionen bei der Planung und Konzeptionierung von kinder- 

und jugendspezifischen Massnahmen sowie bei sozialplanerischen Aufgaben 
·  Unterstützung von Behörden und Institutionen bei der Einführung, Verankerung und Umsetzung von 

Mitwirkungsmöglichkeiten und –projekten 
·  Lobbyarbeit 
·  Durchführen von Infoveranstaltungen und Kursen für Behörden und Institutionen zu kinder- und ju-

gendspezifischen Fragen 
 



 

i:\ggr\a-daten\ggr-pdf\ggr-18062007.doc Seite 25 von 43 

 

Das Steuerungsorgan der GEF überprüft die Effizienz und Effektivität der Dienstleistungen und deren Bereit-
stellung. Abweichungen gegenüber der Gesuchseingabe müssen begründet sein und die wirkungsorientierte 
Bereitstellung des Angebots muss dadurch verbessert werden können. 
Werden diese Dinge eingehalten, so können die Ausgaben dem Lastenausgleich zugeführt werden. 
 
Mitarbeitende der KJAS 
Die Stellenprozente der Mitarbeitenden sind, auch auf Grund der Funktion und deren Auftrag, folgendermas-
sen verteilt: 
Herr Gerhard Krebs, 80%: Bereichsleitung, Koordination und Vernetzung, Unterstützungen bei Konzept-
erstellungen, Mitarbeit in anderen Arbeitsbereichen der KJAS bei Bedarf 
Herr Stephan Spielmann, 70% aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit, Mitarbeit in anderen Arbeitsberei-
chen bei Bedarf 
Frau Tanja Messerli, 50% Treff / Begegnungsorte, Beratung, Information, aufsuchende Kinder- und Ju-
gendarbeit, Mädchenarbeit, Mitarbeit in anderen Arbeitsbereichen bei Bedarf 
Frau Heidi Kaderli, 30% ausserhäusliche Betreuung (Koordination Mittagstische, Aufgabenhilfe) 
 
Vorbemerkungen: 
Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 7.8. 2006 bei der KJAS eine Stellenreduktion von 30% beschlos-
sen Gleichzeitig wurde die KJAS beauftragt der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit mehr Gewicht 
beizumessen. Der Schwerpunkt „Mädchenarbeit“ wurde, mit nachstehender Begründung, gutgeheissen: 
Es wird festgestellt, dass Mädchen und jugendliche Frauen ein auffälliges Suchtpotential entwickeln und 
vermehrt an den informellen Treffs anzutreffen sind. Von den Jugendlichen selber ist das Bedürfnis geäus-
sert worden, sich in eigenen Räumen frei bewegen und ihre Interessen vertreten zu können. Es wird fest-
gehalten, dass die Mädchen spezifisch angesprochen werden müssen. Die Ausrichtung auf die Lebenslagen 
weiblicher Jugendlicher ist ein wichtiger Bestandteil der Unterstützung bei der Entwicklung von Selbständig-
keit und Selbstbewusstsein.  
Die freigewordene Stelle in der KJAS wurde zu 50% mit einer Frau besetzt verbunden mit dem klaren Auf-
trag einen Schwerpunkt in der Mädchenarbeit zu setzen. 
Des weiteren wurde die KJAS beauftragt ihre Pflichtenhefte/Organigramm zu überarbeiten. 
 
Zu den einzeln aufgeführten Punkten der Motion 
1. Bei der KJAS wird zuviel Büroarbeit betrieben: 
Einerseits fallen für die Betriebsführung, wie operative Konzeptionierungen, Finanzen, Planung und Verwal-
tung, Kommunikation, Personal und Berichtswesen administrative Arbeiten an. Andererseits sind in den Pro-
duktzielen konzeptionelle Arbeiten wichtig, damit eine Steuerung möglich ist. 
Hinzu kommen Sitzungen mit diversen Anspruchsgruppen (Lehrerschaft, Spiez Support, Teamsitzungen, 
Projektausschüsse usw.). 
Neue Projekte wie beispielsweise der Aufbau der Wochenplatzbörse, neue Treffangebote usw. nehmen Zeit 
in Anspruch. Das Erarbeiten eines Konzepts, das auf die Bedürfnisse der Gemeinde Spiez zugeschnitten, ist 
notwendig, damit ein Angebot funktionieren kann und Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geklärt sind. 
Die Öffnungszeiten des TIUB werden für administrative Tätigkeiten und das Führen der teaminternen infor-
mellen oder organisatorischen Gesprächen genutzt. Mit dieser Kombination (Aufsicht TIUB und administrati-
ve Aufgabenerfüllung) ist eine sinnvolle und optimale Einsetzung der Ressourcen erreicht. 
 
 
2. Die News-Papiere sind sehr umfangreich und die Notwendigkeit der Herausgabe ist fraglich 
Die Newsletter dienen nicht als Hilfsmittel für das Reporting oder der NPM-Berichterstattung. Die KJAS in-
formiert in geeigneter Form ihre diversen Anspruchsgruppen und macht die Arbeit transparent. Gleichzeitig 
schafft die KJAS eine Grundlage für eine allgemeine Auseinandersetzung mit Themen, welche eine Kern-
aufgabe der offenen Kinder- und Jugendarbeit darstellen. 
Die Arbeit wird dokumentiert und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen aufgezeigt. Somit werden 
gesellschaftlich relevante Themen angeschnitten, was sicherlich von Interesse ist. Der Zeitaufwand diese zu 
erstellen ist gering. 
Die Newsletter werden durchschnittlich 6 mal pro Jahr veröffentlicht. 
 
3. In den Räumlichkeiten der KJAS halten sich gegenwärtig als Besucher nur organisierte Gruppierungen 
auf und einzelne „Ratsuchende“ halten sich zurück 
4. Die Jugendlichen in den KJAS-Räumlichkeiten bestimmen die Abläufe und vor allem die Lautstärke 
In den Räumlichkeiten der KJAS, sprich TIUB, halten sich vorwiegend nichtorganisierte Jugendliche auf, 
welche explizit der primären Zielgruppe der offenen Kinder- und Jugendarbeit zugeordnet werden. Dass 
diese Jugendlichen kommen ist wertvoll. Es findet so eine erste Kontaktaufnahme statt. Ein gegenseitiges 
Kennenlernen in unbefangener Umgebung ermöglicht den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Die Be-



 

i:\ggr\a-daten\ggr-pdf\ggr-18062007.doc Seite 26 von 43 

 

dürfnisse, Nöte und Probleme können angesprochen werden. Themen wie Lehrstellensuche, Probleme zu 
Hause usw. geben oft Anlass zu Beratungsgesprächen und wo nötig Begleitungen in unterschiedlichster 
Form.  
Das Team der KJAS ist darauf bedacht, dass nicht nur eine spezifische Gruppe die Räumlichkeiten nutzen 
kann und damit von anderen ausgeschlossen werden.  
In allen KJAS Räumlichkeiten bestehen klare Hausregeln, welche von den Mitarbeitenden durchgesetzt 
werden. Falls Regelübertretungen stattfinden, werden auch Sanktionen verhängt.  
 
Dieses Jahr sind neue Treffangebote lanciert worden. 
Der Mädchentreff „Ladies-talk“ findet alle zwei Wochen statt und bietet für Mädchen und weibliche Jugendli-
che Möglichkeiten sich auszutauschen und ihre Freizeitgestaltung unter Begleitung zu planen. 
Der Bunker ist in Zusammenarbeit mit Jugendlichen neu gestrichen und eine angenehmere Atmosphäre 
geschaffen worden. So kann der Bunker wieder vermehrt für Aktivitäten der KJAS genutzt werden. Er bietet 
sich als offener Treff (2 – 3 Mal im Monat) zum Tanzen, Musik hören, Spielen, Billiarden, Singen usw. an und 
wird durch eine Jugendarbeiterin/einen Jugendarbeiter begleitet. Der Themen-Treff findet 1 Mal im Monat 
statt. Dieser wird in Zusammenarbeit mit der ref.kirchlichen Jugendarbeit durchgeführt. 
 
Ratsuchende haben dank den umfangreichen KJAS-Oeffnungszeiten und –Erreichbarkeiten wie über die 
Handys der beiden JugendarbeiterInnen, sowie der Präsenz in den Bereichen Treffs und Begegnungsorten, 
niederschwellige Kontaktmöglichkeiten zur KJAS.  
 
5. In den Spiezer Aussenbäuerten sind von der KJAS keine Tätigkeiten zu verzeichnen 
Die Mittagstischangebote sind in den letzten Jahren ausgebaut worden. Diese finden in Hondrich, Faulen-
see, Spiezwiler, Schulhaus Hofachern und Schulhaus Räumli statt. Die Hilfe der jeweiligen Praktikantin an 
den Mittagstischen ist gesetzt. Der Support seitens der KJAS wird von den Betreiberinnen sehr geschätzt.  
Stephan Spielmann und Tanja Messerli haben diverse Gespräche mit Lehrkräften und Schulleitungen in den 
Primarschulhäusern geführt. Der Bedarf an Unterstützung ist da und wird gewünscht. Auf Grund einer 
schwierigen Klassensituation ist ein Projekt im Schulhaus Spiezmoos mit den Lehrkräften ausgearbeitet 
worden. Es werden diverse Einheiten über das Thema Mobbing mit der Klasse durchgeführt. Auch wird 
mehr Pausenpräsenz im Spiezmoos und Spiezwiler, analog Längenstein, aufgebaut werden.  
Die KJAS besucht seit 2Jahren alle 6. Klassen vor den Sommerferien, um die SchülerInnen auf den Übertritt 
ins Schulzentrum Längenstein zu begleiten. Dieses Jahr wird die Mitarbeiterin Tanja Messerli mitgehen und 
mädchenspezifische Bedürfnisse ansprechen und angehen.  
In die Gassentour am Freitag hat Stephan Spielmann auch beispielsweise Spiezwiler miteinbezogen, da es 
bei der Schulhausanlage immer wieder zu Problemen gekommen ist.  
Die KJAS ist für die ganze Einwohnergemeinde zuständig und wird aktiv, wo Bedarf vorhanden ist.  
 
6. Die Betreuung der Mittagstische erfolgt in den Bäuerten selbständig durch Freiwillige, was auch in Spiez 
zu prüfen wäre 
Der Mittagstisch Spiez findet, ausser Mittwochs, jeden Tag statt. Da das Angebot in erster Linie für die Schü-
ler und Schülerinnen des Längensteins ist, muss die Betreuung durch die KJAS gewährleistet sein. Diese ist 
nicht immer einfach und es konnten bis zum heutigen Zeitpunkt keine Freiwilligen gefunden werden, die 
diese Aufgaben übernehmen wollten. Nach Möglichkeiten und stets in Absprache mit den SchülerInnen, 
ihren Eltern und dem Krankenheim Spiez werden immer wieder Arrangements gemacht, welche die KJAS 
zeitlich entlasten.  
 
7. Die Transparenz bei den Personaleinsätzen für den Animatobus ist nicht gegeben. 
Es wird regelmässig über die Tätigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Spielbetrieb Animato informiert. Im 
vergangenen Jahr wurden 20 Nachmittage mit dem Animatobus durchgeführt. Dabei war 1 oder 2 Mitarbei-
tende der KJAS anwesend. Mit der Stellenreduktion und der Neuausrichtung werden die Spielnachmittage 
auf ca. 6 gekürzt. Diese Nachmittage bieten die Möglichkeit einer niederschwelligen Kontaktaufnahme von 
Kindern. Es können dadurch Beratungssituationen mit präventivem Charakter entstehen, die sehr wichtig 
und wertvoll sind. 
 
 
8. Das Plakatieren von politischer Propaganda bei der KJAS ist zu verbieten 
Die KJAS verhält sich politisch neutral. Sie beteiligt sich auch nicht am Menschenrechtstag oder am Tag des 
Kindes. Auch wird keine politische Propaganda in der KJAS aufgelegt oder verteilt. 
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Wie sieht die heutige Nachfrage aus? 
Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit, Treffs und 
Begegnungsorte) richten sich explizit nach der Nachfrage. Wichtige Voraussetzungen für die Äusserung von 
Bedürfnissen bilden das Vertrauen der SchülerInnen und Jugendlichen zu der KJAS. Dies bedeutet in erster 
Linie Beziehungsaufbau und wird als Innovation verstanden. 
Die heute wichtigsten Nachfragebereiche sind: Ablösung, Berufswahl/Lehrstellensuche, Gewalt/Mobbing, 
Suchtmittelkonsum. 
Soziokulturelle Betreuung: Treffaktivitäten, Ressourcenvermittlung für Freizeitaktivitäten, Respekt und Tole-
ranz 
 
 
Schlussbemerkungen 
Der Gemeinderat hat sich verschiedenste Gedanken in bezug auf das Angebot der KJAS gemacht. Dieser 
Bereich ist stark abhängig vom Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen und muss aus diesem Grund regel-
mässig überprüft werden. Die Schwerpunkte die der Gemeinderat gesetzt hat werden von der KJAS ange-
gangen und umgesetzt. Weitere Einsparungen würden die Aktivitäten der KJAS eindämmen und sind nicht 
mit den festgelegten Zielen der Jugendpolitik in Einklang zu bringen. 
Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) hat mit ihrer Ermächtigung für die offene Kinder- und Ju-
gendarbeit ein Steuerungskonzept erstellt. Das jährliche Reporting, das nebst dem NPM-Controlling durch-
geführt werden muss, gibt der GEF Einblick in die offene Kinder- und Jugendarbeit Spiez. Dieses wird über-
prüft und falls es erfüllt wird, können die Kosten der offenen Kinder- und Jugendarbeit dem Lastenausgleich 
zugeführt werden. Der Kanton hat, nebst den Aufgaben der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit, klare 
Dienstleistungen definiert, die erfüllt werden müssen. Auf Grund des Reportings darf hier gesagt werden, 
dass die KJAS den Anforderungen des Kantons entsprochen hat! 
Die Belastung der sozialen Probleme von Kindern und Jugendlichen innerhalb der Gemeinde Spiez ist in 
den Schulen und im öffentlichen Raum spürbar. Die KJAS hat durch ihren regelmässigen Kontakt auch mit 
den Schulen gute Voraussetzungen geschaffen, Einfluss zu nehmen wo es nötig ist. Diese Interventionen 
sind als ergänzende Angebote zu den vorhandenen Hilfsangeboten in den Schulen zu verstehen (Heilpäda-
gogik, Schulsozialarbeit usw.) 
 
 
Stellungnahme der Sozialkommission 
Die Familie bleibt der wichtigste Sozialisierungsort für die Kinder. Wenn aber die Erziehungs- und Problem-
lösungsarbeiten nicht mehr „im Hause“ stattfinden können, sollten diese sinnvollerweise „auf der Strasse“ 
erfolgen. Immer mehr alkoholisierte und vandalische Jugendliche sind an verschiedensten Orten in der Ein-
wohnergemeinde Spiez anzutreffen. Laut ihren eigenen Aussagen interessiert es die Eltern nicht, wo sie 
sind und wie sie ihre Freizeit gestalten. Es dürfen keine weiteren Kürzungen im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit erfolgen. Die aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit ist unabdingbar für die Zukunft und wird 
dementsprechend weiter priorisiert. Die Arbeiten der KJAS hin zu dieser Prioritätsverlagerung (aufsuchende 
Arbeit), muss unterstützt und überprüft werden. 
 
 
Antrag 
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Motion nicht zu überweisen. 
 
 
Spiez, 30. Mai 2007/az 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Präsident  Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold  K. Sigrist 
  
 
- Motionstext 
 
 
Geht an 
� � Mitglieder Gemeinderat und GGR 
� � Presse und Parteien 
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Motion FDP-Fraktion (D. Lanz) betr. Überprüfung und Standardanpassung 
Produktegruppe Verwaltungsführung   
 
Ausgangslage 
Anlässlich der GGR-Sitzung vom 26. Februar 2007 hat die FDP-Fraktion (D. Lanz) eine Motion einge-
reicht, welche den Gemeinderat beauftragt, den Voranschlag 2008 so zu gestalten, dass bei der Pro-
duktegruppe Verwaltungsführung der Nettoaufwand maximal zu 85 % aus Steuern finanziert wird. 
Ebenfalls soll der Standard beim Produkteziel Absenzenquote von 8 auf 5 % gesenkt werden. 
 
Einführung NPM 
An der Sitzung vom 11. Dezember 2000 hat der Grosse Gemeinderat eine Motion überwiesen, die ver-
langt, dass die Einführung von New Public Management voranzutreiben sei. Mit der Jahresrechnung 
2003 sind die ersten 4 Produktegruppen-Rechnungen genehmigt worden. Mit den Jahresrechnungen 
2005 (zusätzliche 5 Aufgabenbereiche) und 2006 (weitere 7 Aufgabenbereiche) ist NPM auf insgesamt 
16 Produktegruppen erweitert worden. Auf das Jahr 2008 soll nun NPM flächendeckend eingeführt 
werden.  
 
Wie bereits der zeitliche Ablauf zeigt, wurde der NPM-Prozess in Spiez in pragmatischen Schritten vor-
genommen. NPM fordert von allen Beteiligten ein Umdenken. Sowohl Politik wie auch die Verwaltung 
befinden sich zur Zeit in einer Umbruchphase und immer noch in einem Lernprozess. Bei der Umset-
zung wurden die Budgetkonti bestmöglich auf die entsprechenden Produktegruppen umgelegt. Da es 
sich aber um einen dynamischen Prozess handelt, werden aufgrund neuer Erkenntnisse laufend Fi-
nanzbuchhaltungskonti den bestehenden Produktegruppen zugewiesen. Aus diesem Grund ist ein zeit-
licher Vergleich schwierig und kann je nach dem zu Falschinterpretationen führen. Mit der flächende-
ckenden Einführung von NPM wird im laufenden Jahr eine Überprüfung der Gesamtzuordnung der 
Konti vorgenommen. Erst ab Budget 2008 kann deshalb von vergleichbaren und aussagekräftigen Re-
sultaten ausgegangen werden. 
 
Bei Produktegruppen mit Einführung auf das Jahr 2006 kann das Rechnungsergebnis 2005 nicht mit 
den Resultaten des Jahres 2006 verglichen werden, da die internen Lohnverrechnungen erst ab dem 
Jahr 2006 budgetiert resp. verrechnet wurden. Allgemein kann festgehalten werden, dass der gesam-
te Personalaufwand des Jahres 2006 unter den budgetierten Werten liegt (siehe Seite 6 der Gemein-
derechnung 2006). 
 
Bericht zur Motion 
Die Produktegruppe Verwaltungsführung ist in folgende Produkte aufgeteilt: 
 
� � Zentrale Dienste (Allgemeine Sekretariatsarbeiten und Auskunfterteilung, Postdienst, Miet-amt 

und Arbeitsgericht, Zentraler Einkauf von Büromaterial für die Verwaltung) 
� � Informatiktechnologien (Betrieb der Informatiksysteme, Zentrale Beschaffung aller Informatik-

komponenten, Beratung der gemeindeinternen Informatik-AnwenderInnen) 
� � Siegelungs- und Testamentswesen (Aufnahme von Siegelungsprotokollen, Eröffnung von Tes-

tamenten) 
� � Personal (Personalpolitische Rahmenbedingungen, Weiterbildung, Administration) 
� � AHV-Zweigstelle (Verwaltungsaufgaben gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen des schweiz. 

Sozialversicherungswesen) 
 
Bei den aufgeführten Produkten handelt es sich hauptsächlich um Dienstleistungsaufgaben zu Guns-
ten der gesamten Verwaltung oder um übertragene Aufgaben von Bund und Kanton (AHV sowie Sie-
gelungs- und Testamentswesen). Bei den übertragenen Aufgaben hat die Gemeinde keine Wahl, ob 
sie diese erfüllen will oder nicht. Auch sind die Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragsseite auf-
grund der definierten Aufgaben nicht vorhanden. An Einnahmen können erzielt werden: 
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� � Gemeindeanteile und Kantonsbeiträge Mietamt 
� � Siegelungsgebühren 
� � Rückerstattungen Ausgleichskasse Kanton Bern 
� � Anteile Gemeinden Wimmis und Reutigen an AHV-Zweigstelle Region Spiez 
 
Vergleich Budget- und Rechnungszahlen 2005 und 2006 
 

Rechnung 2006 Voranschlag 2006 Rechnung 2005 Voranschlag 2005 
 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
  

1'435'384.47 
 

183'251.85 
 

1'606'700.00 
 

174'000.00 
 

1'481'276.33 
 

168'428.85 
 

1'645'300.00 
 

166'000.00 
Nettoergebnis 
(Finanzierung 
durch Steuern) 

  
1'252'132.62 

  
1'432'700.00 

  
1'312'847.48 

 
 
 

 
1'479'300.00 

Finanzierung 
durch Steuern 
in % des Auf-
wandes 

  
87.23 % 

  
89.17 % 

  
88.63 % 

  
89.91 

 
Wie die oben aufgeführte Tabelle zeigt, hat sich der steuerfinanzierte Anteil des Aufwandes von 
88.63 % (Rechnung 2005) auf 87.23 % (Rechnung 2006) reduziert. Wie bereits im allgemeinen Teil 
erwähnt, sind laufend Korrekturen bei der Zuordnung von Budgetkonti vorgenommen worden, was die 
Vergleichbarkeit der Zahlen sehr schwierig gestaltet. Demzufolge widerspricht das Resultat auch 
nicht dem Legislaturziel, wonach sich die Gemeinde eine bürgernahe, schlanke und effiziente Verwal-
tung gibt. 
 
Für die Erfüllung der umfangreichen Aufgaben stehen folgende Stellenprozente zur Verfügung: 
� � Zentrale Dienste   85 % 
� � Informatik 160 % 
� � Siegelungs- und Testamentswesen   30 % 
� � Personal   80 % 
� � AHV-Zweigstelle 320 % 
 
Dabei ist zu erwähnen, dass in vier Bereichen seit längerer Zeit keine Aufstockung von Stellenprozen-
ten stattgefunden hat, obschon die Aufgaben auch aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der 
demografischen Entwicklung stetig zugenommen haben. Mit der Regionalisierung im Bereich AHV-
Zweigstelle (Übernahme der Aufgaben der Gemeinden Wimmis und Reutigen) hat der Grosse Ge-
meinderat im Jahr 2000 eine zusätzliche Verwaltungsstelle mit 70 Stellenprozenten bewilligt. Die dar-
aus anfallenden Kosten werden jedoch den beiden Gemeinden in Rechnung gestellt. 
 
Neben den Lohnkosten inkl. Sozial- und Personalversicherungen fallen in der Produktegruppe Ver-
waltungsführung folgende grössere Aufwendungen an: 
 
� � Zentrale Dienste 

Aufwand Mietamt und Arbeitsgericht, Büromaterial und Drucksachen 
 

� � Informatik 
EDV-Anschaffungen, Verbrauchsmaterial, Wartung und Support 
 

� � Siegelungs- und Testamentswesen 
Drittgebühren (Familienscheine) 
 

� � Personal 
Werbung, Weiterbilung, Personalabend, Arbeitssicherheit 
 

� � AHV-Zweigstelle 
Mietzins 
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Gerade im Bereich Informatik fallen die Kosten von Jahr zu Jahr je nach Ersatzanschaffungen oder 
Support sehr unterschiedlich aus. In den übrigen Produkten besteht kein wesentlicher Handlungs-
spielraum und das Ziel der Motion, den Nettoaufwand maximal zu 85 % aus Steuern zu finanzieren, 
kann deshalb nicht erreicht werden.  
 
Senkung Absenzenquote 
Da bei der Gemeinde Spiez keine entsprechenden Auswertungen vorliegen, wurde die Arbeitsvolu-
menstatistik 2005 des Bundesamtes für Statistik konsultiert. Gemäss dieser Statistik weist die öffentli-
che Verwaltung eine Absenzenquote von 3,5 % und das Baugewerbe von 4,9 % aus. Gestützt auf 
diese Zahlen kann die in der Motion verlangte Senkung der Absenzenquote von 8 auf 5 % in die Pro-
duktegruppendefinition 2008 aufgenommen werden. 
 
Antrag 
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Motion nicht zu überweisen. 
 
 
Spiez, 30. Mai 2007/az 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Präsident  Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold  K. Sigrist 
  
 
- Motionstext 
 
 
Geht an 
� � Mitglieder Gemeinderat und GGR 
� � Presse und Parteien 
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Überprüfung der Produktegruppe Gemeindepolizeiwesen / Motion FDP-
Fraktion (F. Sennhauser) 
 
Ausgangslage 
An der Sitzung vom 26. Februar 2006 wurde im GGR eine Motion eingereicht, die den Gemeinde-
rat beauftragt, die Produktegruppe Gemeindepolizeiwesen zu überprüfen und den Voranschlag 
2008 so zu gestalten, dass der Nettoaufwand maximal zu 60 % aus Steuern finanziert wird. 
 
Einführung NPM 
An der Sitzung vom 11. Dezember 2000 hat der Grosse Gemeinderat eine Motion überwiesen, die 
verlangt, dass die Einführung von New Public Management voranzutreiben sei. Mit der Jahres-
rechnung 2003 sind die ersten 4 Produktegruppen-Rechnungen genehmigt worden. Mit den Jah-
resrechnungen 2005 (zusätzliche 5 Aufgabenbereiche) und 2006 (weitere 7 Aufgabenbereiche) ist 
NPM auf insgesamt 16 Produktegruppen erweitert worden. Auf das Jahr 2008 soll nun NPM flä-
chendeckend eingeführt werden.  
 
Wie bereits der zeitliche Ablauf zeigt, wurde der NPM-Prozess in Spiez in pragmatischen Schritten 
vorgenommen. NPM fordert von allen Beteiligten ein Umdenken. Sowohl Politik wie auch die Ver-
waltung befinden sich zur Zeit in einer Umbruchphase und immer noch in einem Lernprozess. Bei 
der Umsetzung wurden die Budgetkonti bestmöglich auf die entsprechenden Produktegruppen 
umgelegt. Da es sich aber um einen dynamischen Prozess handelt, werden aufgrund neuer Er-
kenntnisse laufend Finanzbuchhaltungs-Konti den bestehenden Produktegruppen zugewiesen. 
Aus diesem Grund ist ein zeitlicher Vergleich schwierig und kann je nach dem zu Falschinterpreta-
tionen führen. Mit der flächendeckenden Einführung von NPM wird im laufenden Jahr eine Über-
prüfung der Gesamtzuordnung der Konti vorgenommen. Erst ab Budget 2008 kann deshalb von 
vergleichbaren und aussagekräftigen Resultaten ausgegangen werden. 
 
Bei Produktegruppen mit Einführung auf das Jahr 2006 kann das Rechnungsergebnis 2005 nicht 
mit den Resultaten des Jahres 2006 verglichen werden, da die internen Lohnkosten erst ab dem 
Jahr 2006 budgetiert resp. verrechnet wurden. Allgemein kann festgehalten werden, dass der ge-
samte Personalaufwand des Jahres 2006 unter den budgetierten Werten liegt �  siehe Seite 6 der 
Gemeinderechnung 2006. 
 
Bericht zur Motion 
Die aufgeführte Begründung der Motion ist nicht stichhaltig. Wir gehen davon aus, dass aufgrund 
der Zahlenangaben und mangels Kenntnis der Sachlage nicht die richtigen Schlüsse gezogen 
wurden. Die teilweise Überführung der Gemeindepolizei in die Kantonspolizei hat nur in einem 
kleinen Ausmass, d.h. teuerungsbedingt, zu Kostensteigerungen geführt. 
 
Die Produktegruppe Gemeindepolizeiwesen ist bekanntlich in drei Produkte aufgeteilt: 
 
Produkt 1: Gemeindepolizei (ohne Verkehrstechnik und Parkplatzbewirtschaftung) 
Produkt 2: Polizeisekretariat mit den Bereichen Einwohner- und Fremdenkontrolle sowie Stimm-  
                 Register, Gastwirtschafts- und Gewerbepolizei inkl. Marktpolizei, Fundbüro und Hun- 

 dekontrolle, Verwaltungspolizei (Waffenerwerbsgesuche, Plakatierungswesen, div. 
Bestätigungen) 

Produkt 3: Lebensmittelkontrolle / Gesundheit 
 
Wie einleitend dargelegt wurde, kann das Rechnungsergebnis 2005 nicht mit den Budgets 2006 
und 2007 verglichen werden. In der Rechnung 2005 sind die internen Lohnverrechnungen des Po-
lizeiinspektors, des Dienstchefs Verkehrstechnik/Verwaltungspolizei und des Badmeisters (Trink-
wasserkontrolle) nicht enthalten.  
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Das Rechnungsergebnis 2006 der Produktegruppe Gemeindepolizeiwesen zeigt nun, dass der 
steuerfinanzierte Anteil des Nettoaufwandes unter den von der FDP-Fraktion geforderten 60 % 
beträgt �  siehe Seite 92 der Gemeinderechnung 2006. Unter anderem wurde bei der allgemeinen 
Überprüfung der einzelnen Budgetkonti festgestellt, dass das Ertragskonto „Hundetaxe“ nicht von 
Anfang an dem Produkt „Polizeisekretariat“ zugewiesen wurde. Dies hat zur Folge, dass der steu-
erfinanzierte Anteil für das Budget 2007 wohl 67,3 % ausweist, jedoch ohne Berücksichtigung der 
budgetierten Hundetaxeeinnahmen von Fr. 65'000.--. Im Weiteren ist es mit der flächendeckenden 
Einführung von NPM noch möglich, dass weitere Konti entweder in die Produktegruppe Gemein-
depolizeiwesen zugewiesen werden oder wegfallen. 
 
Der Personalbestand der Abteilung Sicherheit (vormals Polizeiinspektorat) ist seit 1991 trotz er-
heblichem Zuwachs der Bevölkerung um gut 1'700 Einwohnerinnen und Einwohner unverändert 
geblieben. Mit der Integration der Gemeindepolizei in die Kantonspolizei – diese erfolgte übrigens 
im Jahr 2004 - konnten sogar 10 Stellenprozente eingespart werden. 
 
Geleistete Nettoabgeltungen (inkl. Teuerung) der Gemeinde Spiez an die Kantonspolizei gemäss 
Leistungsvereinbarung: 
 
2004 �  Fr. 286'700.-- 
2005 �  Fr. 287'994.-- 
2006 �  Fr. 289'295.-- 
 
Betreffend den erbrachten Leistungen der Kantonspolizei (Polizei Spiez) können aus den Seiten 
54 bis 56 des Verwaltungsberichtes 2006 die entsprechenden Angaben und Fakten entnommen 
werden. 
 
Schliesslich kann festgehalten werden, dass ab 2008 das Produkt „Lebensmittelkontrolle/Gesund-
heit“ wegfallen wird. Die Lebensmittelkontrolle wird bekanntlich kantonalisiert. Künftig werden im 
Kanton Bern 15 professionelle Kontrolleure und Kontrolleurinnen die Lebensmittelbetriebe inspizie-
ren. Somit entfällt die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Thun; ebenso die interne Lohnverrech-
nung des Badmeisters für die Trinkwasserkontrolle. Mit der Kantonalisierung der Lebensmittelkon-
trolle wird die Gemeinde Spiez mit rund Fr. 22'000.-- pro Jahr entlastet, was sich positiv auf das 
Produktegruppenergebnis Gemeindepolizeiwesen auswirkt. Der Gemeinde verbleiben im Bereich 
Gesundheitspolizei einige wenige Aufgaben (Aufwand von rund Fr. 3'000.-- pro Jahr), die ab dem 
nächsten Jahr im Produkt „Polizeisekretariat“ aufgeführt werden. 
 
Antrag 
Dem Grossen Gemeinderat wird aus den dargelegten Gründen beantragt, die Motion nicht zu 
überweisen. 
 
 
Spiez, 21. Mai 2007/az 
 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Präsident  Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold  K. Sigrist 
 
 
- Motionstext 
  
Geht an 
� � Mitglieder GR und GGR 
� � Presse und Parteien 
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Motion FDP-Fraktion (U. Gurtner) betr. Ausgabenüberprüfung statt 
Steuererhöhung 
 
Die Motion verlangt vom Gemeinderat einerseits Einsparungen bei bestimmten Produkte-gruppen aufzuzei-
gen und gleichzeitig sollen die Einsparungen im Budget 2008 gegenüber der Rechnung 2006 feststellbar 
sein. 
 
Allgemeines 
Dass der Vergleich zwischen der Rechnung 2006 und dem Budget 2008 nicht die gewün-schte 
Veranschaulichung der Veränderungen in der jeweiligen Produktegruppe bringen kann, ist an an-
derer Stelle bereits begründet und dargestellt worden; der NPM-Prozess wurde im Jahr 2003 ein-
geläutet und soll per 1.1.2008 flächendeckend eingeführt sein; im Verlaufe dieses Prozesses wer-
den laufend Kosten den einzelnen Produktegruppenbudgets zugewiesen, was die jeweiligen Bud-
gets entsprechend erhöht ohne dass jedoch eine effektive Kostensteigerung erfolgt ist. Wirkliche 
Vergleiche zwischen den Budgets der jeweiligen Produktegruppe werden ab dem Rechnungsjahr 
2009 möglich sein. 
 
Grundsätzliches 
Die Motion will den Gemeinderat verpflichten, Aufgaben zu überprüfen, bevor über eine Steuerer-
höhung diskutiert werde. 
 
Der Motionär rennt dabei offene Türen ein. Der Gemeinderat hat sich dieser Aufgabe bereits im 
Jahre 2006 angenommen und die Ressorts, in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, beauf-
tragt, in ihrem Aufgabengebiet mögliche Spielräume auszuloten. Dabei wurden insgesamt 54 Auf-
gaben überprüft und Sparmassnahmen beschlossen, die z.T. bereits im Rechnungsjahr 2007 oder 
dann im Jahr 2008 wirksam sein sollen. So hat der Gemeinderat unter anderem folgende Beiträge 
gestrichen: Standortbeitrag an NOSS Fr. 10'000.--, Velovignette an Schulkinder Fr. 8'000.--, ver-
kehrssichernde Massnahmen Fr. 10'000.--, Materialbeiträge an Kinder, die nicht die Volksschule 
besuchen Fr. 10'000.--, Beiträge an Landschulwochen Fr. 10'000.--, Beitrag an Kindertagesstätte 
Fr. 5'000.-- etc. 
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass er diese Aufgabe mit Blick auf die ernsthafte Situation der 
Gemeindefinanzen frühzeitig und im Rahmen seiner Möglichkeiten umfassend und seriös wahrge-
nommen hat. Gemäss Art. 70 ff. des Gemeindegesetzes ist der Gemeinderat namentlich verant-
wortlich für den Finanzhaushalt; er hat dafür zu sorgen, dass Budget und Rechnung ausgeglichen 
gestaltet werden. Zudem verlangt das Gemeindegesetz des Kanton Bern, aber auch die Gemein-
deordnung der Einwohnergemeinde Spiez, wirtschaftliches und sparsames Verhalten bei der Aus-
führung der Gemeindeaufgaben; Gemeinderat und Verwaltung leben diesem Grundsatz gewis-
senhaft nach. Damit ist gesagt, dass diese Aufgabe dem Gemeinderat von der Gesetzgebung ü-
bertragen ist und er nicht zusätzlich mit einer Motion dazu beauftragt werden muss. 
 
Die Erhebung der Aufgaben und des Sparpotenzials im ohnehin schon sehr engen Bereich der 
Beeinflussbarkeit des Gemeindebudgets ist zu relativieren; die kurzfristig gebundenen Ausgaben 
liegen heute bei rund 90% Prozent des Gesamtbudgets. Der Grosse Gemeinderat wurde bei ver-
schiedenen Gelegenheiten über die Verpflichtungen der Gemeinde Spiez informiert, auf die sie 
keinen Einfluss hat und zu deren Zahlung sie gemäss übergeordnetem Recht oder Verträgen ver-
pflichtet ist (z.B. Bildung, Soziales, öffentl. Verkehr, Regionale Kultur, regionale Wirtschaftspromo-
tion, Tourismus, Zentrumslasten an Thun, u.a.m.). 
 
Steuererhöhung 
Es liegt nicht in der Kompetenz des Gemeinderates, die Steuern zu erhöhen. Ob sich die Verhält-
nisse in der nächsten Zeit weiter verschlechtern werden, ist von vielen externen Faktoren abhän-
gig. Ob derzeit über eine Steuererhöhung diskutiert werden muss, kann nicht per Motion abgehan-
delt werden, sondern erfolgt im Rahmen der Budgetbehandlung und der damit verbundenen Fest-
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legung der Steueransätze. Diese Diskussion ist allenfalls dann in der GGR-Sitzung des Monats 
November zu führen. 
 
Aufgabenerfüllung - Aufgabenüberprüfung 
Der Gemeinderat kann versichern, dass in allen Abteilungen der Gemeindeverwaltung Spiez mit 
hohem Arbeitsdruck gearbeitet wird; die Anforderungen sind höher, die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger komplexer und die Konfliktfähigkeit nicht unbedingt besser geworden. Neben einem 
speditiven, soll den Bürgerinnen und Bürgern auch ein formell korrekter, in der Art und Weise 
freundlicher und angenehmer Service erbracht werden. Die Einwohnergemeinde Spiez bewältigt 
heute ein weit grösseres Arbeitspensum mit dem gleichen und unveränderten Personalbestand. 
Kündigungen in der letzten Zeit haben gezeigt, dass der hohe Arbeitsdruck, die permanente unter-
schwellige Disqualifizierung der Verwaltungstätigkeit in hohem Masse motivationshemmend wirken 
und letztlich zur Auflösung der Anstellung durch die jeweiligen Angestellten führt. Die in den nächs-
ten Monaten durchgeführte Personalbefragung soll hier weitere Aufschlüsse bringen und dem 
Gemeinderat die Möglichkeit geben, das Personal zwar angemessen zu fordern, aber nicht per-
manent zu überfordern. 
 
Aufgabenüberprüfung als permanente Aufgabe 
Der Gemeinderat ist dauernd daran, Aufgaben zu überprüfen. Dies betrifft sowohl den Sach- als 
auch den Personalaufwand. Die Feststellungen der letzten Wochen und Monate zeigen allerdings, 
dass bei konkreten Aufgaben- und Leistungskürzungen begreiflicherweise relativ laut protestiert 
wird. Der Gemeinderat nimmt hier sein Aufgabe gewissenhaft wahr, indem der die sachlichen 
Gründe verständlich zu machen versucht, die diese oder jene Sparmassnahme erfordern. 
 
Schlussbemerkung 
Die Aufgaben werden laufend auf ihre Notwendigkeit überprüft, die Steuererhöhungsdiskussion ist 
im Rahmen der Budgetberatung zu führen. Aus diesen Gründen beantragt der Gemeinderat die 
Motion abzulehnen. 
 
 
Antrag 
 
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Motion nicht zu überweisen. 
 
 
Spiez, 30. Mai 2007/az 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Präsident  Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold  K. Sigrist 
  
 
- Motionstext 
 
 
Geht an 
� � Mitglieder Gemeinderat und GGR 
� � Presse und Parteien 
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Motion SVP-Fraktion (Chr. Mühlematter) betr. Überprüfung Produktegrup-
pen Kultur, Politische Führung, Wirtschaft und Tourismus, Sport   
 
Ausgangslage 
Anlässlich der GGR-Sitzung vom 26. Februar 2007 hat die SVP-Fraktion (Chr. Mühlematter) eine 
Motion eingereicht, welche den Gemeinderat beauftragt, im Hinblick auf den Voranschlag 2008 bei 
den Produktegruppen Kultur, Politische Führung, Wirtschaft und Tourismus sowie Sport den Aufwand 
(Globalbudget) auf dem Stand Rechnung 2006 einzufrieren. 
 
Einführung NPM 
An der Sitzung vom 11. Dezember 2000 hat der Grosse Gemeinderat eine Motion überwiesen, die ver-
langt, dass die Einführung von New Public Management voranzutreiben sei. Mit der Jahresrechnung 
2003 sind die ersten 4 Produktegruppen-Rechnungen genehmigt worden. Mit den Jahresrechnungen 
2005 (zusätzliche 5 Aufgabenbereiche) und 2006 (weitere 7 Aufgabenbereiche) ist NPM auf insgesamt 
16 Produktegruppen erweitert worden. Auf das Jahr 2008 soll nun NPM flächendeckend eingeführt 
werden.  
 
Wie bereits der zeitliche Ablauf zeigt, wurde der NPM-Prozess in Spiez in pragmatischen Schritten vor-
genommen. NPM fordert von allen Beteiligten ein Umdenken. Sowohl Politik wie auch die Verwaltung 
befinden sich zur Zeit in einer Umbruchphase und immer noch in einem Lernprozess. Bei der Umset-
zung wurden die Budgetkonti bestmöglich auf die entsprechenden Produktegruppen umgelegt. Da es 
sich aber um einen dynamischen Prozess handelt, werden aufgrund neuer Erkenntnisse laufend Fi-
nanzbuchhaltungskonti den bestehenden Produktegruppen zugewiesen. Aus diesem Grund ist ein zeit-
licher Vergleich schwierig und kann je nach dem zu Falschinterpretationen führen. Mit der flächende-
ckenden Einführung von NPM wird im laufenden Jahr eine 
Überprüfung der Gesamtzuordnung der Konti vorgenommen. Erst ab Budget 2008 kann deshalb von 
vergleichbaren und aussagekräftigen Resultaten ausgegangen werden. 
 
Bei Produktegruppen mit Einführung auf das Jahr 2006 kann das Rechnungsergebnis 2005 nicht mit 
den Resultaten des Jahres 2006 verglichen werden, da die internen Lohnverrechnungen erst ab dem 
Jahr 2006 budgetiert resp. verrechnet wurden. Allgemein kann festgehalten werden, dass der gesam-
te Personalaufwand des Jahres 2006 unter den budgetierten Werten liegt (siehe Seite 6 der Gemein-
derechnung 2006). 
 
Bericht zur Produktegruppe Kultur 
Die Produktegruppe Kultur ist in folgende Produkte aufgeteilt: 
 
� � Bibliothek/Ludothek (Unterstützung beider Institutionen) 
� � Unterstützung von Vereinen und Anlässen 
� � Musikschule (Beiträge an Musikschulunterricht) 
� � Erwachsenenbildung (Unterstützung Volkshochschule Spiez-NST, 10. Schuljahre und NOSS) 
 
Vergleich Budget- und Rechnungszahlen  
 

Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Voranschlag 2006 Rechnung 2005 
 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
 810'300.00 33'000.00 742'520.40 34'970.00 800'100.00 33'000.00 750'487.45 32'970.00 
Nettoergebnis 
(Finanzierung 
durch Steuern) 

  
777'300.00 

  
707'550.50 

  
767'100.00 

 
 
 

 
717'517.45 

Finanzierung 
durch Steuern 
in % des Auf-
wandes 

  
95.93 % 

  
95.29 % 

  
95.88 % 

  
95.61 % 
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Wie die Zahlen in oben aufgeführter Tabelle zeigen, ist das Nettoergebnis in der Rechnung 2006 um 
Fr. 10'000.-- besser ausgefallen als im Jahr 2005. Ein Vergleich zwischen Rechnung 2005 und Bud-
get 2007 zeigt folgende grössere Abweichungen: 
 
� � Bibliothek/Ludothek 

Liegenschaftsunterhalt Fr. 7'000.-- höher budgetiert 
 

� � Unterstützung von Vereinen und Veranstaltungen 
- Anschaffungen im Bereich Kultur von Fr. 2'500.-- nicht getätigt 
- Beiträge an Veranstaltungen um rund Fr. 16'000.-- nicht vollständig ausgeschöpft (Ein- 
  sparung) 
- höherer Beitrag an Kulturkonferenz Region Thun von rund Fr. 7'000.-- 
- Verrechnete Leistungen Festmaterial um Fr. 9'000.-- nicht ausgeschöpft 
 

� � Musikschule 
- Beiträge an auswärtige Musikschulen um Fr. 5'000.-- höher budgetiert 
- Keine interne Lohnverrechnung im Jahr 2005 (Vorstand Musikschule Region Thun) von 
  Fr. 3'000.-- 
 

� � Erwachsenenbildung 
- Tiefere Anzahl Beiträge an SchülerInnen von 10. Schuljahren (Fr. 3'000.--) 
- Erhöhung Beitrag an Volkshochschule Spiez-NST infolge Wegfall der Kantonssub- 
  ventionen um Fr. 7'000.-- 
 

Im Produkt Unterstützung von Vereinen und Veranstaltungen kann nicht vorausgesagt werden, wie 
viele Gesuche um Unterstützung von Veranstaltungen eingereicht werden. Daher ist eine Budge-
tierung sehr schwierig. Ein gewisser Spielraum muss in diesem Bereich vorhanden sein. Die grös-
seren, wiederkehrenden Unterstützungen von einheimischen Vereinen und Institutionen sind vom 
Grossen Gemeinderat (Stiftung Schloss Spiez und Jugendmusik Spiez) und Gemeinderat (Läset-
Sunntig, Musikverein Spiez, Stiftung Heimat- und Rebbaumuseum) bewilligt worden. Diese Beiträ-
ge sind in den letzten Jahren nicht angehoben worden. Die Kulturkommission unterstützt in eige-
ner Kompetenz verschiedene Vereine jährlich mit kleineren Beiträgen. Die grossen Kulturanbieter 
(Kulturspiegel, Schloss-Spiele, Schlosskonzerte, Konzerte Hondrich, Film- und Videofestival, 
Triennale keramische Kunst) werden jährlich, sofern eine Aufführung stattfindet, mit total 
Fr. 50'000.-- unterstützt. Dieser Betrag setzt sich aus je Fr. 25'000.-- Gemeinde- und Kantonsbei-
trag zusammen. Der Betrag von Fr. 50'000.-- wird nach einem klar definierten Verteilschlüssel 
ausgerichtet. 
 
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor im Bereich Kultur stellt der Beitrag an die Musikschule Region Thun 
dar, der je nach Anzahl Spiezer Schülerinnen und Schüler stark varieren kann. 
 
Nebst dem bereits erwähnten Beitrag des Kantons können in dieser Produktegruppe keine weiteren 
grossen Erträge generiert werden. 
 
Bericht zur Produktegruppe Politische Führung 
Die Produktegruppe Politische Führung ist in folgende Produkte aufgeteilt: 
 
� � Behördentätigkeit (GGR, GR), Abstimmungen und Wahlen, Rechnungsprüfung 
� � Einbürgerungen 
� � Information der Öffentlichkeit (SpiezInfo) 
� � Jugendrat (Beitrag) 
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Vergleich Budget- und Rechnungszahlen 
 

Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Voranschlag 2006 Rechnung 2005 
 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
 1'161'700.00 228'600.00 1'087'388.45 220'700.00 1'124'100.00 227'000.00 Kein NPM Kein NPM 
Nettoergebnis 
(Finanzierung 
durch Steuern) 

  
933'100.00 

  
866'688.45 

  
897'100.00 

  

Finanzierung 
durch Steuern 
in % des Auf-
wandes 

  
80.32 % 

  
79.70 % 

  
79.81 % 

  

 
Die Besserstellung Rechnung/Budget 2006 beruht vor allem auf der Tatsache, dass verschiedene 
Budgetkonti nicht vollständig ausgeschöpft wurden. Darunter befinden sich auch die freien Ratskredi-
te GGR und GR. 
 
Der in der Motion erwähnte Aufwandzuwachs von Fr. 37'600.00 oder 3,34 % von Budget 2006 zu 
Budget 2007 beruht hauptsächlich auf der im Jahr 2006 nicht budgetierten internen Verrechnung von 
Löhnen im Bereich Abstimmungen und Wahlen von Fr. 19'000.-- und der internen Verrechnung von 
Gemeinderabatten (50 % auf Festmaterialvermietung an einheimische Vereine und Institutionen) in 
der Höhe von Fr. 15'000.--. Aus diesem Grund ist kein eigentlicher Aufwandzuwachs feststellbar. 
 
Bei der Produktegruppe Politische Führung kann neben der internen Verrechnung von Lohnkosten zu 
Lasten anderer Produktegruppen und von bescheidenen Einbürgerungsgebühren kein Ertrag gene-
riert werden. 
 
 
Bericht zur Produktegruppe Wirtschaft und Tourismus 
Die Produktegruppe Wirtschaft und Tourismus setzt sich aus folgenden Produkten zusammen: 
 
� � Standortmarketing und Wirtschaft (Ortsmarketing und Beiträge) 
� � Tourismus (Beiträge) 
� � Land- und Forstwirtschaft (Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes) 
 
 
Vergleich Budget- und Rechnungszahlen 
 

Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Voranschlag 2006 Rechnung 2005 
 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
 407’100.00 12’400.00 312'268.70 0.00 380'100.00 0.00 Kein NPM Kein NPM 
Nettoergebnis 
(Finanzierung 
durch Steuern) 

  
394'700.00 

  
312'268.70 

  
380’100.00 

  

Finanzierung 
durch Steuern 
in % des Auf-
wandes 

  
96.95 % 

  
100 % 

  
100 % 

  

 
Der in der Motion aufgeführte Aufwandzuwachs von 4.7 % von der Rechnung 2005 zum Budget 2006 
kann anhand der zur Verfügung stehenden Zahlen nicht bestätigt werden, weil die Produktegruppe 
Wirtschaft und Tourismus erst ab Budget 2006 nach NPM geführt wird. Die in der oben aufgeführten 
Tabelle feststellbaren Unterschiede begründen sich wie folgt: 
 
� � Vergleich Voranschlag 2006 zu Rechnung 2006 

- Späterer Eintritt Verantwortlicher Ortsmarketing (Juni statt Januar 2006) 
- Nicht verwendeter Kredit Unterhalt Tourismusliegenschaften 
- Tiefere Kosten Forstwirtschaft für Drittaufträge 
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� � Vergleich Voranschlag 2006 zu Voranschlag 2007 
- Beitrag von Fr. 35'000.-- an Bucht- und Seenachtfest, alle 2 Jahre (GGR-Beschluss vom 
  15. Oktober 1990 

 
Die Leistungsvereinbarung im Tourismus konnte infolge fehlender personeller Ressourcen noch nicht 
vorbereitet werden. Gestützt auf die Bemerkungen der GPK-Mitglieder anlässlich der Systemprüfung 
wird die Erstellung bis Ende 2008 in die Produktegruppendefinition aufgenommen. 
 
In der Produktegruppe Wirtschaft und Tourismus kann neben den Holzerlösen (2006 noch nicht ent-
halten) kein Ertrag erzielt werden. 
 
 
Bericht zur Produktegruppe Sport 
Die Produktegruppe Sport setzt sich aus folgenden Produkten zusammen: 
 
� � Sportplätze und Anlagen 
� � Sportförderung (Unterstützung von Vereinen, Sportler des Jahres) 
� � Freibad-Seebad/Strandbäder 
 
 
Vergleich Budget und Rechnungszahlen 
 

Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Voranschlag 2006 Rechnung 2005 
 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
 1'493'400.00 239'700.00 1'357'676.90 241’443.75 1'483'700.00 251’000.00 Kein NPM Kein NPM 
Nettoergebnis 
(Finanzierung 
durch Steuern) 

  
1'253'700.00 

  
1'116'233.15 

  
1'232’700.00 

  

Finanzierung 
durch Steuern 
in % des Auf-
wandes 

  
83.95 % 

  
82.22 % 

  
83.08 % 

  

 
Wie die Resultate in der obenstehenden Tabelle zeigen, wird der in der Motion geforderte Wert, wo-
nach Fr. 1’25 Mio. finanziert durch Steuern genug sind, grundsätzlich erreicht. Die Abweichungen 
bewegen sich im Rahmen der allgemeinen Budgetungenauigkeit. 
 
Im Moment liegt erst ein Rechnungsergebnis vor, welches die NPM-Produktegruppe Sport erfasst. 
Sämtliche Aufgaben, die mit der Produktegruppe Sport in einem Zusammenhang stehen, sollen 
schlussendlich ein möglichst wirklichkeitsgetreues Abbild der effektiven Aufwendungen für die sportli-
chen Aktivitäten, die Bereitstellung von Anlagen inkl. Freibad wiedergeben. 
 
Mit den Erfahrungen von lediglich einem Jahr fehlen die Werte, um Vergleiche resp. Tendenzen fest-
stellen zu können. Wie bereits in den allgemeinen Ausführungen erwähnt, konnten im laufenden Pro-
zess nicht alle Konti von Beginn weg der richtigen Produktegruppe zugeordnet werden, was unter 
Umständen zu Falschinterpretationen führen kann. 
 
Aufgrund der detaillierten Ausführungen zu den vier Produktegruppen soll dem Grossen Gemeinderat 
beantragt werden, die Motion nicht zu überweisen. 
 



 

i:\ggr\a-daten\ggr-pdf\ggr-18062007.doc Seite 39 von 43 

 

 
Antrag 
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Motion nicht zu überweisen. 
 
 
Spiez, 30. Mai 2007/az 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Präsident  Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold  K. Sigrist 
  
 
- Motionstext 
 
Geht an 
� � Mitglieder Gemeinderat und GGR 
� � Presse und Parteien 
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Motion SP-Fraktion (U. Nyffenegger) betr. Leitbild für die Entwicklung 
der Gemeinde Spiez 
 
Die Motion verlangt vom Gemeinderat die Erarbeitung eines Leitbildes im Sinne der nachhaltenden 
Entwicklung und damit die Verpflichtung zu einer modernen Gemeindesteuerung. Zudem soll eine 
öffentliche Mitwirkung durchgeführt und die Genehmigung des Leitbildes durch den GGR be-
schlossen werden.  
 
Heutig bestehende strategische Zielformulierungen 
Die Einwohnergemeinde Spiez ist ein Gemeinwesen das verschiedenen gesetzlichen Grundlagen 
unterstellt ist, in welchen klare Zielsetzungen zur Führung des Gemeinwesens enthalten sind. 
Es besteht ausserdem eine weitgehende gegenseitige Abhängigkeit zwischen Kanton und Ge-
meinden; verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in einem bernischen Gemeinwe-
sen werden durch kantonale Vorgaben bestimmt (z.B. Bildung, Soziales, öffentlicher Verkehr, 
uam.) 
 
Strategische Zielsetzungen 
Der Gemeinderat erachtet die Festlegung einer Strategie und die Festlegung der darzu erforderli-
chen für die Führung eines Gemeinwesens ebenfalls als unerlässlich. Die Frage stellt sich aller-
dings, für welche Zeitspanne solche strategischen Zielsetzungen Gültigkeit haben müssen. Politik 
ist etwas Prozesshaftes; gesellschaftliche und wirtschaftliche, aber auch finanzielle Bedingungen 
verändern sich, weshalb eine, wie vom Motionär gefordert,  systematische Festlegung von Zielen 
nicht auf eine unbegrenzte Zeit hin möglich ist.  
 
Politische Entscheide organisieren sich heute sehr stark am Grundsatz der festgelegten Legisla-
turziele; der Gemeinderat muss gestützt auf diese immer wieder unpopuläre Entscheide treffen 
und eine Gratwanderung zwischen der Entwicklung des Gemeinwesens auf allen Gebieten und 
der Kontrolle des finanziellen Spielraumes beschreiten.  
 
Legislaturziele 
Die Gemeinde selbst legt ihre Ziele in Form von Legislaturzielen fest; diese werden periodisch (alle 
2 Jahre sowie jeweils am Ende der Legislatur zhd. der neuen Legislatur) überprüft und gestützt auf 
gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und andere Veränderungen überprüft und angepasst. 
 
Finanzplan  
Daneben muss sich die Tätigkeit der Gemeinde an dem vorhandenen finanziellen Spielraum orien-
tieren. Finanzielle Zielsetzungen im Bereich der Investitionen werden in Form des Finanzplanes 
festgehalten und in der Regel auf vier bis fünf Jahre zum Voraus festgelegt. Der sogenannte Fi-
nanzplan ist ein Planungsinstrument, welches die finanzpolitischen Schwerpunkte beinhaltet. 
 
Ortsplanung 
Besonders zu erwähnen gilt es die Zonenplanrevision, die vor kurzem eingeleitet wurde und die für 
die nächsten fünfzehn Jahre Bestand haben soll. Die kantonalen Vorgaben gehen hier sehr weit 
und lassen den Gemeinden einen nicht allzu grossen Spielraum. Zielsetzungen der Gemeinde 
müssen demzufolge unter Berücksichtigung dieser Vorgaben festgelegt werden.  
 
Die Gemeinde Spiez verfügt demzufolge bereits heute über Instrumente, die strategische Ziele für 
die Entwicklung der Einwohnergemeinde Spiez enthalten. Die Aussage des Motionärs, wonach 
solche Ziele heute fehlen, ist nicht zutreffend; ebenso ist der Gemeinderat bemüht, Entscheide, die 
sich widersprechen, zu vermeiden.  
 
Entwicklung eines Leitbildes 
Wie bereits erwähnt erachtet der Gemeinderat die Überprüfung und nötigenfalls Korrektur von 
festgelegten strategischen Zielen und entsprechenden Massnahmen als unerlässlich und wichtig. 
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Er geht dieses Jahr erneut in Klausur und klärt die Form der Festlegung von strategischen Zielen 
und den erforderlichen Massnahmen ab. Schon heute möchte er allerdings darauf hinweisen, dass 
er sich nicht ein Leitbild vorstellt das aus einer Auflistung von gutklingenden allgemeinen Formulie-
rungen besteht. Vielmehr stellt er sich die Erarbeitung eines griffigen Instrumentes vor, das einer-
seits messbare strategische Ziele beinhaltet und die entsprechenden Massnahmen möglichst kon-
kret auflistet.  
 
Der Motionär legt besonderen Wert auf die Entwicklung eines Leitbildes im Sinne der Nachhaltig-
keit. Der Gemeinderat betrachtet diesen Grundsatz als ganz klare Vorgabe für die Festlegung stra-
tegischer Ziele.  
 
Vernehmlassung 
Der Gemeinderat wird den GGR aktiv und transparent über die erarbeiteten Zielsetzungen und 
vorgesehenen Massnahmen informieren. Eine formelle Vernehmlassung bei Interessensgruppen 
lehnt er aus verschiedenen Gründen ab. Ebenso lehnt er es ab, ein Leitbild, beziehungsweise die 
strategischen Zielformulierungen durch den GGR beschliessen zu lassen. Der Gemeinderat hat 
die Führungsverantwortung in der Gemeinde und muss gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen 
von Kanton und Gemeinde diese auch wahrnehmen. Die erwähnte laufende transparente Informa-
tion schafft die Möglichkeit, Rückmeldungen und Anregungen aus dem GGR entgegen zu nehmen. 
Zudem bleibt dem GGR die Nutzung parlamentarischer Instrumente jederzeit offen. 
 
Aufgrund der obigen Ausführungen lehnt der Gemeinderat die Motion in dieser Form ab. Er ist je-
doch bereit, die Motion in Form eines Postulates entgegenzunehmen. 
 
 
Antrag 
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Motion in Form eines Postulates zu überweisen. 
 
 
Spiez, 30. Mai 2007/az 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Präsident  Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold  K. Sigrist 
  
 
- Motionstext 
 
 
Geht an 
� � Mitglieder Gemeinderat und GGR 
� � Presse und Parteien 
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Motion B. Gradwell (EDU) betreffend Schulwegsicherung bei der Bus-
haltestelle Ghei 
 
Ausgangslage 
Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 12. September 2005 entgegen dem Antrag 
des Gemeinderates die Motion mit 15:14 Stimmen überwiesen. Mit dieser Motion wurde der Ge-
meinderat beauftragt, sich beim Kanton dafür einzusetzen, dass bei der Bushaltestelle Ghei 
zwecks Schulwegsicherung zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen (Passarelle, Fussgängerstreifen) 
getroffen werden. 
 
Bericht 
Am 13. September 2006 fand eine Begehung vor Ort mit Kantons- und Gemeindevertretern ge-
meinsam mit der Motionärin statt. Ebenfalls miteinbezogen wurde die Schweizerische Beratungs-
stelle für Unfallverhütung (bfu). Über die anschliessende Besprechung hat der Polizeiinspektor 
eine Aktennotiz verfasst und die wesentlichen Punkte festgehalten. 
 
Fakten/Fazit 
·  Der Gemeinderat lehnt ein Passarellen-Projekt insbesondere aus Kostengründen ab. Das Pro-

jekt und wird demzufolge nicht weiterverfolgt; 
·  Die Kantonsvertreter wie die bfu stützen die Beurteilung der Abteilung Sicherheit sowie des 

Gemeinderates vollumfänglich und lehnen das Anbringen eines Fussgängerstreifens in diesem 
Bereich kategorisch ab. Sie weisen auf die Normvorschriften 640 241 der Ver-einigung 
Schweiz. Strassenfachleute (VSS) hin. Im Weiteren hat die bfu zum Thema Fuss-
gängerstreifen zwei Merkblätter herausgegeben, an die sich die Verantwortlichen für die Ver-
kehrssicherheit konsequent halten; 

·  Ferner ist auch belegt, dass angeblich fehlende Fussgängerstreifen nicht zwingend das Unfall-
risiko erhöhen. Nach der Einführung der neuen Vortrittsregelung im Jahr 1994 hat die Anzahl 
getöteter Personen auf Fussgängerstreifen bis 1998 erwiesenermassen zuge-nommen. Seither 
zeigt die beiliegende bfu-Statistik zum Glück eine rückläufige Tendenz. Im Weiteren ist es je-
doch eine Tatsache, dass in den letzten Jahren wieder mehr Unfälle mit schwerverletzten Per-
sonen auf Fussgängerstreifen registriert werden mussten. 

·  Die Verkehrssituation zwischen Thun und Spiez hat sich mit der Umstellung von Bahn auf 
Bus erheblich verändert. 
 

Vereinbarte Verbesserungsmassnahmen im Verzweigungsbereich/Haltestelle Ghei 
 
Herr Walter Bill, bfu-Sicherheitsberater der Abteilung Verkehrstechnik, hat an der Begehung mittels 
einer Prinzipskizze eine mögliche Lösung vorgeschlagen, welche von den Anwesen-den aus-
nahmslos begrüsst wurde. Die vorgeschlagenen Massnahmen können rasch und relativ kosten-
günstig umgesetzt werden. 
 
In der Zwischenzeit hat der Oberingenieurkreis I unter der Federführung von Kurt Berger, Projekt-
leiter Verkehrstechnik, vereinbarungsgemäss die markierungstechnischen und baulichen Mass-
nahmen bereits definitiv ausgeführt. 
 
 
Der Gemeinderat hofft, dass diese innert kurzer Zeit ausgeführten baulichen und mar-
kierungstechnischen Massnahmen im Bereich der Haltestelle Ghei zur allgemeinen Verkehrsberu-
higung beitragen werden. 
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Beilagen 
·  Prinzipskizze von Walter Bill, bfu-Sicherheitsberater der Abteilung Verkehrstechnik, und Foto-

aufnahme heutige Situation im Verzweigungsbereich/Haltestelle 
·  Auszug bfu-Statistik „Unfallgeschehen in der Schweiz 2006“ (Seite 14) 
·  Motionstext 
 
 
 
 
 
Antrag 
Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Motion als erfüllt abzuschreiben. 
 
Spiez, 3. Mai 2007/aro 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
 
F. Arnold K. Sigrist 
 
 
 
 
 
 
 
Geht an 
- Mitglieder Gemeinderat und GGR 
- Presse und Parteien 
 


